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Gl Leirsöue

Hoftung des Steuerberoters /
Veriöhrung des Regreßonspruches, $ 68 StBerG /Veriöhrungsbeginn

Entgeht dem Mondonten wegen fehlerhofter Berotung im Zusommen-

hong mit dem Abschluß eines notoriellen Koufvertroges eine lnvestitions-

zuloge, so beginnt die dreiiöhrige Veriöhrungsfrist für den Regreß-

onspruch om Toge des Abschlusses des Notorvertroges'
(LG Münster Urt.v.4.l.1989 -7 O 526/88l

Frist zur Erstellung des Johresobschlusses, 9264 HGB

Auch kleine Kopitolgesellschoiten i. S. des S 264 HGB müssen den Johres-

obschluß noch Möglichkeit innerholb drei Monoten oufstellen. Die Frist

konn nicht durch die Sotzung generell ouf sechs Monote verlöngert

werden.
(BoyObLG, Beschl.v. 5.3.1987 - 3229/Bh AG l9BB,lB)

Einkünfte des Mitorbeiters eines Lohnsteuerhilfevereins

Ein für einen Lohnsteuerhilfeverein im freien Mitorbeiterverhöltnis tötiger

Berotungsstellenleiter {$ 23 Abs. 3 StBerG) erzielt keine EinkÜnfie ous

selbsiöndiger Arbeit im Sinne des $lB Abs. I ESIG.

(BFH Urt.v,10.12.1987 - lV R 176/85, STEUER-TELEX 0915 : LExinform 00812491

Korrektur einer fehlerhoften AfA ($Z Abs. 4 ESIG)

Hot der Steuerpflichtige einen u nzutreffenden Vom h u ndertsotz gewö h lt,

so ist der Bilonzonsotz in den dovon betroffenen Schlußbilonzen zu

berichtigen. Eine Feh lerberichtig u ng ist iedoch do n n nicht geboten, wen n

sich deiFehler in den folgenden Johren durch Ansotz des zutreffenden

AfA-Sotzes von selbst oufhebt. Dies hot der BFH für den Foll entschieden,

doß der Steuerpflichtige eine zu geringe AfA ongesetzt hotte und diese in

einem Johr erfolgswirksom nochgeholt werden sollte. Dos gleiche gilt fÜr

den Foll der lnonspruchnohme einer zu hohen AfA, denn ouch insoweit

gleicht sich der Fehler durch den Ausfoll von AfA im Wege höherer

Gewinnreolisierung in den Folgeiohren ous.
(BFH Urt.v.ll .12.1987 - lllR266/83, STEUER-TELEX llll : LEXinform 00812931
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: Betriebsprüfung
ollgemein

: Folgeschöden
: Gesellschoftsgründung
: Kopiiolonloge
: Koufuerirog
: Konkurs

- Veriöhrungshemmung
: Verhondlungen
: Verlust der Z b-AfA
: Zohlung d. Steuer

Veriöhrung, Schodenersotzonspruch
(051o WPOI
- vorvertroglicher Regreßonspruch
- Sieuerberotun g d.,,N u r-Wirtschoftsprüfer/

Veriöhruns (9638 BGB)
- Mongelfolgeschoden

= noch {ehlerhofter Auskunft

Veriöhrung,9852 BGB, 82 KO
- Kenntnis des Schodens
- Kenntnis des Vertreters
: Verhondlungen

- Verjöhrungshemmung, 0 852 Abs. 2 BGB
:,,Einschlofen" von Verhondlungen: Meinungsoustousch

VerschuldEn

- durch Kollegiolgerichtsentscheidung

Verschwiegenheit
- Konkurs d. Mondonten
- im Kündigungsschutzprozeß

Versicherungsschutz

- Anerkenntnisverbot

- Anzeigepflichtuerlotzung
- Bindungswirkung d. Hoftpflichturteils
- wissentl. Pflichtverletzung
: verdeckte Provisionsonnohme

= Zohlung vor Fölligkeit
- Relevonzrechtsprechung
- Trennungsprinzip Hoftpflicht-/Deckungsprozeß
- lreuhondtötigkeit
- Verjöhrung, g12 WG
Vollmocht
- Hondeln ohne -
Vorteilsousgleich

- Anlogeberotung

Vorvertroglicher Regreßonspruch
- Veriöhrung des -
Werkverlrog
- Auskunftsvertrog

Wettbewerbsverbot
- Sittenwidrigkeit
- noch Ubertrogung d. Proxis

Wiedereinsetzung
- Büroversehen d. Stb/Wp/RA
: Hilfskrafre

= Nichtobgobe eines Schriftsotzes
- Fristenkontrolle

= Anweisung on Bürokroft
: im Arbeitsgerichtsverfohren
= Briefumschlog, Zustellungsdotum
= Form d. Fristnotierung
: Fristenkonhollbuch

- Fristwohrung
: durch Hilfskröfte

- Gloubhoftmochung
= eidesstottl. Versichorung

Wirtschoftsprüfer
- Befongenheit, S 319 HGB
- Verdocht d. Vermögensverfolls

Wp-GmbH
- Durchgriffshoftung d. Geschöftsführers

Zurückbehohungsrecht
- on Arbeitsergebnissen
- Beweislost

- on DATEV-Doten

- on Houptobschlußübersicht und
Umbuchungsliste

- Konkurs des Mondonten

Zustellung

- on StB oder Mqndonten
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89 Hoffung des Steuerberolers
- Unrichtige Unternehmensform

- Belehrungspflicht über Fehler in den eigenen Arbeiten
und den Louf der Veriöhrungsfrist

- Berotung durch einen neuen StB
(OLG Celle tJfr,v.19.4.1989 - 3 tJ lS7/BB)
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B? 50
(LS}

89, 72

89,
89,

B4

84

36
(LS)

Leitsötze (d.Verf.l'

1. Behouptet der Mondont über die richtige Unternehmens{orm fehler-
hoft beroten worden zu sein, muß er ollä wirtschofflich foßboren Vor-
und Nochteile dorlegen.

2. Die Veriöhrung von schodenersotzonsprüchen gem. s68 StBerG
beginnt mit,,Berotungsvollzug" durch den Mondonten, d. h. sobold in
totsöchlicher und rechflicher Hinsicht neue sochverholte geschoffen
wurden. Hier, unrichtige Gesellschoftsform mit wirksom,,,ierden der
Gesellschoft.

3. Beleh.rungspflichtdes stB über Fehler in den eigenen Arbeiten und den
Lo uf der Veriö h ru n gsf rist entfö I lt, so bo ld der MJndo nt von ei nem neuen
StB beroten wird.

Aus den Gründen:

Soweit sich der Klöger vorsorglich ouf die obgetretenen Ansprüche s.

:ry2tf istseine Klogewegen unzureichender Dorlegungen zu den ongeb-
lich durch die Gründung der GmbH & co. KG eiri eätenen widschofr-
lichen Nochteilen und ollemol wegen veriöhrung inbegründet. .

l. Do die Grundung einer GmbH & co. KG bekonntermoßen mit
komplexen wirtschoftlichen und steuerlichen Folgen verbunden ist, und
zwor teils vorteilhoften und teils nochteiligen, känn eine Regreßk1oge
wegen ongeblich fehlerhofter Berotung über die richtile Untär-
nehmensform nicht ollein domit begrr;ndlt werden, die eÄpfohlene
y1d fonn ouch.gewöhlte UnternehÄensform hobe iiur"n oder ienen
Nochteil zur Folge gehobf. vielmehr gehöf es zur schlüssigen dog"-
begründ^ung und ist nicht - wie es de;Köger meint - ein problem des
rechtm ößig en Altern otiwerh o ltens oder d Jr Vortei lso usg leich u n g, do0
der Regreflklöger im einzelnen sömtliche wirtschoi'lich foß"bqren
Auswirkungen der ongeblich fehlerhoft gewöhlten unternehmensform
dorlegt, olso sowohl dlr vor- ols ouch liocht"ile. Nur wenn donn per
soldo die Nochteile die vorteile überwiegen, konn die Berotungs-
leistu n g des f ü r d ie reo I isierle U ntern eh me"ns-Ru.htsform vero ntwort-
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Gerling lnformotionen für wirtschoftsprÜfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl12t89 Lohnsteuerhilfeverein

- Berotungsstellenleiter, Steuerfochgehilfe
: Einkünfte ous selbstöndiger Tötigkeit,

918 ESIG
: Holbtogsiöiigkeit, I23 Abs. 3 StBerG

Mondontengelder
- Anderkonto des Noiors

- Venechnung mit GebÜhrenforderung

Mondontenunlerlogen
- Beweislost d. Ubergobe

- Rückgobe der -
Miwerschulden
- Risiken bei KoPitolbeteiligung

- Rundschreiben d. StB

- überlegene Sochkunde d. StB.

Nochbesserung

- Kosten der -, 5 633 Abs. 3 BGB

Notor
- Anderkonto

- Belehrungspflicht
: über Versteuerung eines Spekulotionsgewinns

- Bestimmtheii d' zu v-ermessenden GrundslÜcks

- Dorlehensouszohlung ohne erstrongige

Grundschuld
- Eioenverontwortlichkeit
- Ertiilun g ei ner vollsireckbo ren Aus{ertig ung

: Prüfung moierieller Frogen

- Hinzuziehung von Mitorbeiiern

Proxiswert
- Abschreibung eines erworbenen -
- 101öhrige Umiotzbeteiligung, Beweriungsrecht

Prospehhoftung
- d. Treuhönders

- Verlöhrungsbeginn

Provisionsgeschöfte

- Versicherungsschutz

Rechtsonwolt

- Frisienkontrolle, Arbeitsgerichisverfohren

Rechtsbeistond

- Konkurs des -
- )ozrelol mtt Änwoitsrroiur

- Zuverlössigkeit
Rechtsberotung/Rechtsbesorgung

- Geschöftsmößigkeii
- Krediiberotung
- Pflichr zur Hinzuziehung eines RA

- Sonierungsverhondlungen
- durch Steuerberoter

- durch Wirtscho{tsPrÜfer
: Abfossung d. Koufuertroges
: Verkoufsverhondlungen

Rundschreiben d. StB

Sochwolterhoftung

Sochverstöndiger
- Abweichung-von Sochversiöndigengutochten

Schoden

- Anlogeberotung

- Anwoltskosien b. Abfindungsvergleich

- Dorlegungslost
- bei Fomilienunternehmen

- Geldbuße/-strofe
- erskongige Grundschuld

- bei verbundenen Unternehmen

- unrechtmößiger Vermögensvorteil

Sozietöt
- Anwoltsnoior u. Rechtsbeistond

- Außenprü{ung d. unzustöndiges FA

- Gewinnfeststellungsbescheid on einen Sozius

- Gewinn{eststellungserklörung

Steuerberoter

- Einirogung im Hondelsregisier

Steuerberoter-GmbH
- Berufsbezeichnung,,Steuerberoter"

eintrog ungsfö h ig

- eines Beru{sverbondes

Steuerberotungsgeselz
- 523 Abs.3
: Holbtogstötigkeii

- 957
: Wirtscho{tsberotu n g,

An logenem pfeh lung

Steuerberolungsvertrog
- Auflösung des -
: fristlose Kündigung

- lnholt des -
- Löschung von Buchholtungsdoten

- Möngelbeseitigung
- Pflichi zur ollgemeinen Rechtsberotung?

Sleuergestoltungsberotung
- *egen Anderung der Steuerrichtlinien

- Beroiung zu geseizeswidriger Proxis

- Einbringung einer Einzelfirmo in eine GmbH

- unentgeltliches Wohnrechi

Steuerverkürzung, $ 328 AO
- durch Steuerberoter

Treuhänder

- Anderkonto des Notors

- Bouherrengemeinschoft, zustonde gekommene

- Belehrung über steuerl. Risiken

: Wissensvorsprung d.TH

- Honororonspruch d. -
: bei Minderwohnflöche

- Plonungsönderung

- Prosoekthofiuno d. -
- Prüfung boutechnischer Frogen

- Schoden

- Versicherungsschutz

Unlerschrift

- Honororrechnungen
- Klogeschrift

Veriöhrung, $12 WG
- Beginn

- Veriöhrungshemmung, 012 ll

Veriöhrung, $51 BRAO

- Anologie zu $ 852 Abs. 2 BGB

- Wiederholung der Einrede

Veriöhruns ($68 StBerG, $51o WPO)

- Bälehrungspflicht über eigene Fehler

und Veriöhrungsvorschrifi (Sekundöronspruch)

: Anloß zur Prüfung u. Belehrung
: Beginn d. Belehrungspflicht
: keine Belehrungspflicht

- Kenntnis d. Fehlers und d. VeriÖhrungsloge

- Unkenntnis über Veriöhrungsvorschrift
: Mondqtsende, neuer Sieuerberoter
: Nochbeorbeitungsouftrcg on Kollegen
: schuldhofte Verleizung der -

- Veriöhrungsbeginn
: Ablouf d. Festsetzungsveriöhrung

89,122

89,202

89, IB9
89, rB9

89,50,73
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89, IB5
89, 73

89, I 16

89, 50
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89, 72
89,108
89,108
89,108

50
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B9
89

89,184

84
84

89,
89,

89,122

lichen Beroters möglicherweise pflichtwidrig und schodenverurso-

chend gewesen sein.

Den vorgenonnten Anforderungen ist dos Vorbringen des Klögers

zu keineä Zeitpunkt gerecht ge.worden. Er hot sich von Anfong on

do rorf besch rd n kt, d'ä o n geblich fuh lerhofte Berotun gsleistun gs des

Beklogten mit einzelnen firionziellen Nochteilen zu begrÜnden; Über

die m'iderGmbH & Co. KG zweifellos ouch verbundenen Vorteile, die

der Beklogte u.o. in seinen Schriftsötzen vom 12.l'und 7.4.1989

teilweise därgestellt hoi, mocht der Klöger indessen keine nochvoll-

ziehboren urid umfossenden Angoben. lnsgesomt ist sein Vorbringen

desholt unsubstontiiert und domit unschlÜssig'

2. U nobhöngig dovon, doß ein ersotzp{lichtiges Beroiungsverschulden

des Beklogten schon nicht ousreichend dorgeton isi, wören etwoige

Anspruche S. gegen den Beklogten ouch veriöhrt'

Gemöß $ 68 StBerG veriöhren ErsotzonsprÜche gegen Steuerberoter

Äö"f rOfiig ,,in dreiJohren von dem Zeitpunkt on, in dem derAnspruch

en]stonden istl und zwor unobhöngig dovon, ob und wonn der

Ersotzberechtigie vom Schoden und/oder dem Schodiger Kenntnis

ertongt (BGH 
"Nlw 

79,1550, BGH Gl B/82:ZlP 1982,451 m.Anm.

GröfJ NJW 82,1285,12861. Mofigebend ist olso fur die Veriöhrung

ollein die Froge,wonn der regreßw;ise geltend gemochte Schoden im

Sinne des $ l9B BGB oblektiv entstonden ist. Entstonden isi donoch ein

Schoden stets donn, wenn sich die vermögensloge des Geschodigten

infolge des schödigenden Ereignisses verschlechtert hot und der

Gerlhodigte in der-Loge ist, seinen Anspruch wenigstens im Wege

einer FeststellungsklogJ gerichtlich geltend zu mochen (vgl' BGH

o.o.O.). Wird -,,iiu niä im"vorliegendän Folle - geltend gemocht, doß

ein Steuerberoter zu Unrechi eine bestimmte Beiriebs- oder Vertrogs-

gestoltung ols sieuerlich gÜnstig bezeichnet hot, so beginnt die Ver-

i6lrr;n ön dorors folglnden S.hod"nersotzonspruchen in dem

Äug"n"bli.ln von dem o5 der Mondont entsprechend dem Rot des

Steuerberqters gehondelt und dodurch seine Vermögensloge ver-

schlechtert hot, 
-olso 

mit qnderen Woden, sobold in Vollzug. der

Berotung in tqtsöchlicher und rechtlicher Hinsicht neue Sochverholte

geschoff-en sind (vgl. Spöth in Bonner Hondbuch der Steuerberoiung,

ö6g, ndn. B 1006 u;d B lOl2.l mit Rechtsprechungsncchweisent Gröfe/

Suhr, die Hoftung des Steuerberoters, Seite 1OB; Gehre, Steuerbero-

fungsgesetz, g6ä, Rdn. 9; BGB-RGRK-Johonnsen, $198, Rdn. 14;

Soeirg"el-Siebert, BGB, $198, Rdn.24; Messmer DSIR 1976,295; OLG

Korlähe SIB1977,257l.Dabei ist zu beochten, doß im Veriöhrungs-

recht der Grundsotz der Einheitlichkeit des Anspruches gilt und des-

holb der ous einer zum Regreß verpflichtenden Hondlung erwoch-
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Abfindungsvergleich
- Anwoltskosten

Abtretung
- d. Sieuererstottungsonspruchs
: geschö{tsmößige - $46,4 AO

Allgemeine Auftrogsbedingungen d.Wp
- Ausschlußfrist, $ 9 Abs. 3 Nr. 1

Allgemeine Versicherungsbedingungen

- wissentliche P{lichtuerletzung

- wirksome Vereinborung

Anderkonto
- des Notors

- Verrechnung mif Gebührenforderung

Anlogeberotung
- lmmobilienkouf 1980

- Liquiditötsbelostung
- Pflicht zur -
- Prognosen

- Risiken
: proiizierte Steuervorteile

- Risikobeurteilung d. Anlegers

- Schoden

Arglisteinwond
- gegenüber Veriöhrungseinrede

Auskunftsvertrog
- stillschweigender AbschluD

- Veriöhrung
- Werkvertrog

Bekonntgobe d. Steuerbescheides

- on Mondonlen oder StB

Belehrungspflicht d. StB/Wp/RA
- fehlende Belehrungsbedürftigkeit
: eigene Sochkunde, Zohnorzl
: eigene Sochkunde, Geschöftsmonn
: Nochbeorbeitungsouftrog on Kollegen

Berichtigung (glZ3 1,2 AO)
- grobes Verschulden
: Uberprüfung der Arbeitsergebnisse

d. Mitorbeiters

Beschlognohmeverbot, $ 9Z SIPO
- Buchholtungsunterlogen

Beweislost, s. ouch Dorlegungslost
- Belehrungsp{licht
- Buchungsfehler

Bilonzerstellung

- Dritthofiung
- Frist,0264 HGB
- Grundstücksbewertung, lnformotion

d. Mondonien
- Korrektur {ehlerhofter A{o
- Testoi

Buchholtungsouftrog

- Löschung von Buchholtungsdoten

Dorlegungslost f. Regreßonspruch,
s. ouch Beweislost

- Buchungsfehler

- Schoden

89, 2

89,191

89, 94

89, 42
89, 89

89, 89,218

, 89, 22

89, 12

BB, 22

89,2, 36

89, 156
89, t94

89, 5q
(tsl

89, 72
{LS)

89, 73
89, 73
89, 73
89, 36

(LS)

89,
89,

89, 36
{LSt

89, 50
(LS}

89,36,73

89,216

DATEV-Doten

- Herousgobepflicht
- Ubertrogung ouf Kollegen
* Vernichtung von -
Dritthoftung
- Anwoltsvertrog
- Bilonzerstellung
- Sochwolterhoftung
- ous Testot

Erfolgshonoror

Freie Mitorbeiter
- Abgrenzung Arbeilnehmer

Frislenkontrolle
- Ausgongskontrolle, Fristenkontrollbuch
- Arbeitsgerichtsverfo h ren

- Brie{umschlog, Zustellungsdotum
- Form d. Fristnotierung
- Fristenkontrollbuch

- Frisiversöum nis, unverschuldete
: Anweisung on Bürokrofl
: mündl. Anweisung
: bei Beförderung der Post durch Hilfskrö{te

- Nichtobgobe eines Schriftsotzes

Herousgobepflicht d. StB
s. o. Zurückbehohungsrecht
- d. DATEV-Doten

- Konkurs d. Mondonten

Honororonspruch
- bei Anschlußkonkurs

- Beweislost f. Gebührenrohmen
- Dotenübertrogung, 5 32 StBGebV
- Erfolgshonoror
- Gebührenrohmen
: neue Umsotzsteuererklörung

- Gegenslondsweri
: Anerkennungsverfohren f.

StB-Gesellschoft
- Honororyorschuß, Rückzohlung
- ordnungsgemöDe Honororrechnung,

Unterschrift
- Pouscholhonoror, $14 StBGebV
- Rückforderungsonspruch $812 BGB
- Sochverstöndigengutochten
- des Wirtschoftsprü{ers
: Anwendung der StBGebV

- Zeitgebühr

lnvestitionszuloge
- für Teilherstellungskosten

Kousolitöt

- witschoftliche Vorteile be'
steuedichen Nochteilen

Klogeschrift

- ordnungsgem. Unterschrift

Konkursverwolter; Hoftung des
- Betriebsfortführung
- Unienichtung über wirtschoftl. Loge
- Verteilungsverfohren bei Mosseschuld,

neue Rechtsprechung

Kosten d. FG-Prozesses
- Kostenpflicht d. SiB.

Kündigung des Mondots
- ous wichtigem Grund

89, 72,196

89, I 89
89, 39
89, 39

aJ

95
3

45

89,
89,
89,
89,

89,

89, 94
89,172
89,166
89,167
89,166

89,166
89,169
89,166
89,169

89, 33
89, 34
89, 41
89,14s
89, I t6

sende Schoden ein einheitlicher ist und nichi etwo die Summe ver-
schiedener Einzelschöden, für die ieweils gesondede Ver[öhrungsfristen
gelten. Die Veriöhrung des gesomten Schodens beginnt oiso mitäer Ver-
wirklichung des hoftungsbegründenden Totbestondes, olso entspre-
chend den obigen Dorlegungen bereits donn, sobold sich die Veimo-
gensloge des Anspruchstellers obiektiv verschlechtert hot (vgl. Spöth,
o.o.o., Rdn. B1006 m.w.N.). Auf den Zeitpunkt, zu dem die den Gesomt-
schoden ousfüllenden Einzelschöden entstonden sind, kommi es olso für
die Veriöhrungsproblemctik nicht o n.

Donoch begonn hier die Ver[öhrung zu dem Zeitpunkt, ols entsprechend
dem Rot des Beklogten die GmbH & co. KG gegründet und ins Hondels-
register eingetrogen wurde, olso spötestens om 29.6.1983. Soweii der
Kloger demgegenüber unter Hinweis ouf die oben bereiis genonnte
Enischeidung des Bundesgerichtshofs vom 22.2.1979 (NJW 7b,1s3o :
BGHZ 73, 3631 sowie ouf weitere gleichortige Entscheidungen des
Bundesgerichtshofs die Auffossung vJrlritf, doß"hier die Verlahöng erst
frühestens mit der Bestondskroft der Gewerbesteuermeßbescheidä von
Ende l9B5 und Anfong 1986 begonnen hobe, konn ihm nichi.gefolgt
werden. lm vorliegenden Folle geht es - ondere ols in der zitierten BGH-
Entscheidung - nicht um irgendwelche Fehler des Beklogten, die mög-
licherweise zu einer folschen und erst spöter offenboi gewordenä
Steuerfestsetzu n g gef ü h rt h o ben; d ie G ru ndsteuermeßbesch;ide sin d o ls
solche unsireitig in Ordnung. Vorgeworfen wird dem Beklogten vielmehr;
eine sich steuerlich u ng ünstig o uswirkende Gesel lschoftsform em pfoh len
zu hoben. Allein im Wirksomwerden der (ongeblich) ungünstigen Gesell-
schoftsform liegt ober bereits der Schoden. Blreits domit ist dJr hoftungs-
begrÜndende Tqtbestond obgeschlossen. Derfolsch Berotene ist bereits in
dem Augenblick in einer Schodenersotzonsprüche ouslösenden Weise
geschödigt, in dem er oufgrund des folschen Rotes die steuerschödliche
Gesellschoftsform wöhlt und nunmehr den zwongslöufig dorous folgen-
den negotiven sieuerlichen Konsequenzen nichi mehientrinnen känn.
Bemerkt er schon unmifl'elbor noch dem Wirksomwerden der neuen
Gesellschoftsform deren Steuerschödlichkeit, so konn er ohne weiteres
und noch vor dem Erloß irgendwelcher Steuerbescheide sogleich Fest-
stel lu n gs- u n d/oder Freistel I u n gsklo g e gegen sei nen Steuerb.-eroter, der
ihn folsch beroten hot, erheben. lsi dos ober richtig, so muß zum gleichen
Zeitpunkt, olso mit dem Wirksomwerden der neJen Gesellschäftsform,
ouch der Louf der Veriöhrungsfrist für etwoige Regreßonsprüche gegen
den Steuerberoter beginnen. soweif donnln dei Folgezeit nochle'rilge
Steuerbescheide erg ehen u n d/oder weitere f in o nziel I no chtei I ige Fol gän
der neuen Gesellschoftsform eintreten, hondelt es sich um dJn beieits
eingetretenen Schoden ousfüllende Einzelschöden, die für den Louf der
Verföhrungsfrist ohne Bedeutung sind.
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3. Die spötestens CIm29.6.]983 begonnene und regulör om29.6.1986

obgeloufene Veriöhrungs{rist loflt sich ouch nicht mit der BegrÜndung

verl-öngern, der Beklogte hobe es wöhrend der loufenden Veriöh-

ru n gsf risi pf I ichtwid rig u nterl o ssen, den Rechtsvorg ö n g er d es Klö g ers,

olsJ den Zeugen S., ouf etwoige SchodenersotzonsprÜche und die

dofür geltenJe dreiiöhrige Veriöhrung hinzuweisen. Eine solche

Belehrungspflichtverletzung setzt stets vorous, do{J der Mondont vor

Ablo uf där Veriö h ru n gsf rist ü berho u pt belehrungsbedÜrftig g ewesen

ist (BGH NJW 82, 19821. Dos wor hier iedoch nicht der Foll.

Bereits durch den Feststellungsbescheid vom Moi l9B5 (Bl. 9Z GAI

sowie die nochfolgenden Gewerbesteuermeßbescheide vom Juli

1985, Dezember l9B5 und Jonuor 1986 wor {Ür S. klor ersichtlich, doß

und wie sich die Umwondlung seines Unternehmens in eine GmbH &

Co. KG gewerbesteuerrechtlich ousgewirkt hotte. Schon om 
,l0. 

2.1986

wurde desholb dos Ausscheiden der GmbH ous der KG im Hondels-

register eingetrogen, nochdem bereits im Oktober l9B5 der Gesell-

sc[oftszweck und die Firmo der GmbH entsprechend geöndert wor-

den woren und S. sich eine notorielle Vollmocht hotte erleilen lossen,

um die GmbH ous der KG herouszulösen und die KG selbst per

31.12.1985 zu beenden (vgl. dozu die Beiokten HRB 1320 AG N.).

Unstreitig wurde S. bereits 
.l985, 

olso longe vorAblouf derVeriöhrungs-

frist für Ji" g"g"n den Beklogien gerichieten ErsotzonsprÜche, von

einem n"u"n Steuerberoter steuerlich beroten, wqs ebenso wie die

Inonspruchnohme onwoltlicher Hiife genÜgen muß, eine Belehrungs-

pflichi des olten Steuerberqters Über etwoige g.fgen ihn zu richtende

ilegreßonsprüche und deren Veriöhrung entfollen zu lossen (ebenso

Oö Homm v.3l.lO.l9B4 im Bonner Hondbuch, Rdn' R 822.31'1, Spöth

in Bonner Hondbuch, 968 StBerG, Rdn. B ]033.]3)'

lnsgesomt wor S. desholb bis zum Ablouf der Primörveriöhrung etwoi

gui S.hodenersoizonsprüche gegen den Beklogter om 29.6.1986

iicht mehr seitens des Beklogten belehrungsbedÜrltig, so doß eine

Sekundörhoftung des Beklogien ousscheidet.

Anmerkung:

Dos Udeil des OLG Celle befindet sich in Ubereinstimmung mit den

Urteilen OLG Homm Gl 10/85 : Steuerberotung 1986, 30], des OLG

Fronkfurt Steuerberoiung l9BB, 43 und des LG Hildesheim Gl 1989,130.

Der BGH hot sich bisher nicht zu der Froge geöußert, ob die Berotung

durch den StB der onwoltlichen Berotung hinsichtlich des Wegfolls der

Belehrungspflicht über Fehler in den eigenen Arbeiten und den Lou{ der

Veriö h ru n gsfrist g leichzusetzen ist.

Ät r l.

sind obergewisse Mongelfolgeschöden in den Geltungsbereich des $.635
BGB einzubeziehen, wenn der Folgeschoden mit dem Werkmongel eng

zusqmmenhöngt. Nur bei entfernteren Folgeschöden hoftet der Unter-

nehmerwegen positiverVertrogsverletzung (vgl. Urteil der Kommer o.o.O.

m.w.N.).

Ein solcher enger Zusommenhong zwischen Werkmongel - unrichtige

Auskunft - und Mongelfolgeschoden - Vermögensschoden der Klögerin

- ist vorliegend gegeben. Fehler bei der Erteilung einer Auskunft Über

einen Dritten, die eine entscheidende Grundloge fÜr den Entschluß des

Vertrogsporfners, mit dem Dritten in vertrogliche Beziehungen zu treten,

schoffän soll, entfolten ihre eigentlich Wirkung ols Mongelfolgeschöden,

sie reo lisieren sich o ls Vermögensschöden. Do mit ist der enge Zuso m men-

hong zwischen Werkmongel und Mongelfolgeschoden geknÜpft (vgl.

Kommer-Udeil wie oben).

Die somit geltende 6-monotige Veriöhrungsfrist des S 638 BGB hot mit der

Auskunfterteilung am22.7.1985 zu loufen begonnen. Sie wor bei Kloge-

erhebung löngst obgeloufen'

Zunehmend werden betriebswirtscho{tliche und steuerrechtliche Probleme beim Kouf

von Unternehmen bzw. von Beteiligungen on Unternehmen erkonnt. Gewöhrleistungs-

frogen wurden zunehmend in derzivilrechtlichen Literoturerörtert. ln 2. Aufloge hot nun-

mell. dul. Verlog Dr. otto schmidt KG dos ,,Hondbuch des Unternehmens- und

Beteiligungskoufi" von Hölters, Bouer, Fischer, Purwins, Sedemund, Semler und Weiss

herousgegeben. Dos Hondbuch gibt ousfuhrliche Dorstellungen zur Beweriung und

Finonzierlng sowie zum Vertrogs-, Steuer-, Arbeits- und Kodellrecht. Aktuelle steuerliche

Anderungen - Abschreibborkeit des Firmenwedes, Wegfoll des begünstigten Steuer-

sotzes fui Veraußerungsgewinne - wurden bereits berücksichtigt. Dos Hondbuch

zeichnet sich durch eine gute Gliederung und prögnonte Dorstellung oller Problemfölle

eines Unternehmenskoufs ous. Es enthalt dorÜber hinqus drei Vertrogsbeispiele.

lst ntnwers
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Hindernis mehr, gerichtliche Schritte einzuleiien. Zu denken wöre on eine
Uberlegungsfrist von etwo vier Wochen, ollesfolls bis zum Johresende
1986. Totsöchlich wurde der Mohnbescheid erst om BO.12.I9BZ beim
Amisgericht beo ntrogt.

Hoftung des Notors
- Veröußerung eines noch zu vermessenden Grundstücks
- Bestim mtheitserfordern is

- Veriöhrung von Schodenersotzonsprüchen
gemöß 5$19 Abs. i Soiz 3 BNotO, 852 Abs. i BGB

(OLG Celle Urt.v. 5.7.1989 - 3 tJ 229/BBt

Auskunftsvertrog
- Ver[öhrung, $638 BGB

- Mongelfolgeschoden
{LG Köln Ufi .v.16.2.1989 - 2 0 213/ BBt

Leitsötze (d.Verf.),

l. Ein vertrog, der ouf die Erteilung einer bestimmten Auskunft und
lnformotion gerichfet ist, stellt einen Werkvertrog dor.

2. wird oufgrund fehlerhofter Auskunft ein schödigender Vertrog mit
einem Dritten geschlossen, so veriöhrt dieser Folgeschod"n -g"r.
$638 BGB noch sechs Monoten.

Aus den Gründen:

Der Klögerin steht gegen den Beklogten der verfolgte Schodenersotz-
onspruch nicht zu. Dobei konn dohinstehen, ob der Beklogte der
Klögering oufgrund folscher Auskunfterfeilung zum Schodun"r.ät uur-
pflichtet wöre. Denn ein solcher Schodenersotzonspruch ist gemöß
g638 BGB iedenfolls veriöhrt.

Bei dem zwischen den Porteien geschlossenen Verfrog, der ouf die
Erteilung einer bestimmten Auskunft und lnformotion bezüglich eines
Herrn o. gerichtet wor; hondelt es sich um einen Werkvertrog (vgl.
Polondt, Einführung vor $63]Anm.5. urteilder Kommervom 14.4.l9g8--
2 0 459/87L

Es gilt desholb die 6-monotige Veriöhrungsfrist des $ 638 BGB. Denn bei
dem Schodenersotzonspruch der Klögerin hondelt es sich um einen
solchen noch $635 BGB, nicht um einen solchen ous positiverVertrogs-
vedetzung, der erst in 30 Johren ver[öhrt. Der von der Klögerin gehe;d
gemochte schoden stellt sich zwor ols sogenonnter Mongölfolge-

1cf 9{en dor, der grundsötzlich nicht unter den Schodenbegriff Jes s o1s
BGB föllt. lm lnteresse einer zweckgerechten Anwendung des $ 638 BGB

Leitsötze (d.Verf.),

I . Eine noch zu vermessende Grundstücksfloche ist hinreichend bestimm-
bor, wenn der Vertrog in zulössiger Form ousdrücklich ouf eine ols
Anloge ongerichtete skizze Bezug nimmtund sich dorous die Belegen-
heit des verkouften Grundstücks genou ermitteln lößt.

2. Die,Ver[ö h rungsf rist fü r Sch odenersotzo nsprü che wegen Amtspf I icht-
verletzung des Notors beginnt mii der Kenninis, dJß ein schoden
9,rl.h dle Amtspflichverletzung entstonden ist. Der Umfong ,na Ji"
Höhe des schodens sowie weitere schodenfolgen müssen nicht
bekonnt sein.

3. Ver[öhrungshemmung gemöß $ 852 Abs. 2 BGB wegen schwebender
Verhondlungen setzt vorous, doi] der verpfrichtete liotor Erklörungen
obgibt, die den Geschödigten zu der Annohme berechtigen, e," lJ.re
sich ouf Erörterungen über die Berechtigung von Schodenersotz-
onsprüchen ein bzw. erwerde im sinne einer Befriedigung derAnsprü-
che Entgegenkommen zeigen.

Zum Sqchverholt:

Die Klöger nehmen den beklogten Notor ouf Zohlung von 68.917,72DM
in Anspruch, weil er durch die BLurkundung eines inho-itlich unbesiimmten
und domit unwirksomen Koufverlroges gugen seine Amtspflichten ols
Notor verstoßen hobe.

Aus den Gründen:

D,ie Berufung ist unbegründet. Dos Londgericht hot die Kloge zu Recht
obgewiesen. Eine Amtspflichverletzung les Beklogten lieg-t nicht vor.
Jedenfolls sind etwoige Schodenersotionsprüche äer Kloger ous $19
BNoto gemö0 $$ 19 Abs. I sorz 3 BNoro, es2 Abs. I BGB beieits veriöhrr
gewesen, ols die vorliegende Regreßkloge om 27.11.1987 bei Gericht
einging.
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Eine schuldhofte Amtspflichtuerletzung vermog der Senct nicht festzu-

stellen. Die Auffossung des Londgerichts v. in den beiden vorprozessen 4

c 86183 und 4 o 35/ä5, der Beklogte hobe in dem von ihm beurkundeten

Koufuertrog den Eheleuten B. verkouften und domols noch zu vermessen-

J"n Orrna".tücksteil nicht bestimmt genug gezeichnet und desholb einen

unwirksomen Vertrog beurkundet, üfft nLtit tr' Richtig ist zwor, doß der

K;rfuJr;g ols soicf,er in seinem Textteil dos verkqufte GrundstÜck loge-

ranig ii.l"rj nöher beschreibt. lndessen nimmt der Vertrog in zulössiger

Formäusdrucklich ouf die ihm ols Anloge ongeheftete Skizze Bezug. Diese

ianlai"l"ge und Größe des verkouFen Gtundstücks ober ousreichend

bestimmt erkennen. Zwor enthölt sie fÜr dos noch zu vermessende Grund-

stück keine Meier- und Zentimeterongoben'

Auf der Skizze,die offensichtlich ouf einem kotosieromtlichen Logeplon

Uotiu't und desholb einen hohen Genouigkeitsgrod besitzt, findet sich

ober der Hinweis, ,,Ungeföhrer MoDstob I zu 500'jAusgehend von dieser

Moßsto bso ngobe ließ"sich die Belegen heit des verko uften Gru ndstÜcks

durch die Benutzung eines ZentimeLrmo0es und die Umrechnung der

obg"lurunen Zeniimlter noch dem Moflstob I zu 500 nohezu zentimeter-

bi. qrodrotzentimeiergenou ermitteln. Der Bestimmtheitserfordernis

wor domit genügt, so do{ieine AmtspflichVerletzung des Beklogten nicht

in Beirocht kommt.

Eiwos onderes ergibt sich fÜr den vorliegendenRegryß91o.1eß ouch nicht

Jorour, doß dem Beklogten in dem Vörprozefl 4 O 35/85 (RÜckforde-

;ö#:;;riJu'rnJ"*ä?p,"p".d:fl:g"jl9::I'^"y":[t:1"'^*-i',1,?_
Abgesenen oovon/ oolJ lllLl ll llllttlllz.;rrrer rvvrvvrurr 'rr' vs

u"rlündrng seitens der Klöger des vorliegenden Verfohrens ousgespro-

chen worden ist - eine ebe"nfolls denkboie StreiVerkÜndung sejtens der

Eheleute B. köme den Klögern nicht zugute -, wÜrde sich eine lnterven-

tionr*irkrng ollenfolls doäuf beschrönken, doß der Koufuertrog - ent-

g#" a"."voistehenden Erwögungen - fÜr den hier zu entscheidenden

il"gä6r"ze0 ols nichtig ongur"h* werden mÜßte. Eine gonz ondere -
und von der lnterventioÄwir[ung nicht erfoßte Froge - ist es indessen, ob

diese Nichtigkeit ouf einer .".hrldhoftun Amtspflich-Verletzung d9t

A"klogtun beiuht. Diese Froge stellt sich im Verhöltnis der Porieien erstmols

[;;i; Regreßprozeß; sie isl vom Senot zu beontworlen und keineswegs

durch eine etwoige lnterventionswirkung ous dem 
. 
Vorproze,{) .vorge-

ö"U"r. Aus den o[ig"n Dorlegungen folgt iedoch, doß dem Beklogten

äin Beurkundungs{ehler nicht onzulosten ist'

Folgi mon der vorstehenden Auffossung nicht, so sindlie - hier insoweit

untersiellren - Ansprüche der Klöger ieäenfolls gemöß $$ 19 Abs. I Sotz 3

BNotC, 852 Abs. I BGB veriöhd.

Die dreiiöhrige Veriöhrungsfrist {ur SchodenersotzonsprÜche *9g9n

Ärtrpli.nVeietzung eines" Notors beginnt grundsötzlich, sobold der

3. Der Einwond der unzulössigen RechtsousÜbung ist nur gerechtfertigt,

wenn der Steuerberoter den Mondonten durch sein Verholten von der

rechtzeitigen Klogeerhebung obgeholten hot'

Aus den Gründen

B. Der Anspruch ist im übrigen veriöhr1'

Die Schlußbesprechung der BetriebsprÜfung, bei der Einigkeit bestond

und die die Giundlogen frr die Nocherhebung schon festlegte, wor om

8.9.1983. 7u der Zeiiwor dos Mondot des Beklogten schon beendei.

Dieser ,,Akt des Finonzomts" setzte spöiestens die Veriöhrungsfrist des

$ 68 SrBerG in Gong (BGH Gl20/85: NJW 85,1963; BGH G|1986,27:
EWiR 068 StBerGl/86,297 lGröfel : NJw 86,11621. Grundsötzlich

wor die Klögerin nicht gehindert, nunmehr gerichtliche Schritte gegen

den Beklogtän einzuleiten, wenn sie meinte, die zu erwortenden Noch-

{orderungen seien ihr vom Beklogten zu ersetzen'

Soweit der Beklogte in der Folgezeit geöußerf hot, den schriftlichen

Betriebsprüfungsbäricht obzuworten und vorher hötten Gespröche

keinen Sinn,leßtsich diese Holtung koum ols Eintrittin sochlicheVerhond-

lungen verstehen. Dos konn ober dohinstehen' Denn ebenfolls wie beim

ReÄtsonwoltsregreß {vgl. BGH Urt. v. 15.12.l9BB - lX ZR 33/BB Gl l9B?
.l23) 

wird durch Verhondlung"n zwischen dem Mqndonten und dem

Steuerberoter die Veriöhrungsfrist nicht gehemmf $ 852 Abs. 2 BGB ist bei

$68 StBerG nichi entsprechend onzuwenden'

Die Klögerin konn dem Beklogten ouch keine unzulössige Rechtsqus-

übung ätg"g"nholten. Selbst wenn zugunsten der Klögerin unterstellt

wird,äer B-eklogte und die hinter ihm stehende Versicherung hötten eine

sochliche ErödÄrung noch Vorloge der Sieuerbescheide zugesogt und

dorouf hobe sich dL Kögerin und der Streithelfer verlossen, mocht dies

die Berufung ouf Veriöhrung ietzt im Rechtsstreit nicht treuwidrig. Die

Veriöhrungsiegelung gebietet strenge Moßstöbe' Nur wirklich grobe

Versiöße j"g"n Treu und Glouben rechtfertigen de1 Einwond der unzu-

lössigen [eJhttorsrbung, so etwo wenn der Verpflichtete den Berech-

tigtei durch sein Verholtän von der rechtzeitigen Kl_o_geghebung_obge-

hähen hor (vgl. BGH NJW 88,2245,2247: Gl l9BB, 226l.Dte Steuer-

bescheide logen im Novemberlg86vor.Vedroute die Klögerin - zu Recht

oder zu Unreäht - ouf die Verweisung ouf die Steuerbescheide, so wor es

nunmehr geboten, unverzÜglich Konsequenzen zu ziehen. Noch der

Schlu$besprechung woren etwos mehr ols drei Johre vergongen. Eine

neue Veridhrungsfrist lief nicht. Nochdem nunmehr ouch seitens des

Finonzomis die Nochforderungen berechnet woren, gob es kein
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Hoftung des Steuerberolers
- Veriöhrung von Schodenersotzonsprüchen $ 68 StBerG

- Veriöhrungsbeginn: Schlußbesprechung

- Einwond unzulössiger Rechtsousübung
(OLG Celle Urt.v.25.l0.l9B9 - 3 U 301/BBl

Gutochten forderte er-wie es rechtonschoulich in dem Schreiben heißt-
lediglich ,,der Ordnung holber" onl eine Bereitschoft, nqch Erholt und
Prüfung des Gutochtens vielleicht doch etwos zu zohlen, ist domit nicht
verbunden gewesen.

Noch dem Erholt des Gutochtens mit dem klagerischen Schreiben vom
1.9.1986 öußede sich der Beklogte - iedenfolls soweit sich dos ous den
Akten ergibt - oußerprozessuol letztmolig mit Schreiben vom 8.9.1986.

Auch dieses Schreiben loßt keinerlei Bereitschoft erkennen, freiwillig
irgendwelchen Schodenersotz leisten zu wollen. Eine Reoktion seitens der
Klöger erfolgt darouf nicht mehr.

Wollte mon nun obweichend von den vorstehenden Dorlegungen in dem
Briefwechsel der Porteien zwischen dem 20.8. und dem-8.9.1986
schwebende schodenersotzverhondlungen gemöß $ Bs2 Abs. 2 BGB
sehen, donn sind diese iedenfolls nqch dem Schreiben des Beklogten
vom 8.9.1986 wiedereingeschlqfen; spötestens für Ende NovemberDB6
hate mon den nöchsten ,,verhondlungsschritt" seitens der Klöger
erwcden müssen. Folglich ließe sich zugunsten der Klöger eine Ver-
iöhrungshemmung ollenfolls fur die Zeit vom 20.8.1986 tDotum des Auf-
forderungsschreibens der Klöger) bis zum 30.1l.1986 (spötesfer Zeiipunkt
für den nöchsten Verhondlungsschritt seitens der Klöger) feststellen, olso
für 3 Monote und li roge. Aber ouch dos würde die Veriöhrungseinrede
des Beklogten nicht zu Foll bringen können. Do die Kloge co. il Monote
noch Ablouf der regulören Veriöhrungsfrist bei Gericht eingereicht
worden ist, müßte die summe oller veriöhrungshemmungen eMäs mehr
ols ll Monote betrogen. Dos ist iedoch nicht der Foll.

Geschodigtevom Schoden und der Person des Ersotzpflichtigen Kenninis
erlongt. Dobei genügt noch ollgemeiner Auffossung ein solches wissen
über den schoden und den scliodiger, dos dem Gäschodigten erloubt,
eine hinreichend oussichtsreiche - wenn ouch nichi risikolole - Feststelj
lungskloge gegen den Schöd iger zu erheben. Der Umfong und die Hohe
des schodens sowie weitere etwoige schodenfolgen trcuchen olso
nicht bekonnt zu sein, vielmehr genüg"t im ollgemein""n Ji" Kenntnis, doß
überhoupi ein Schoden durch li" Ärt.pfliÄverletzung entstonden ist
(vgl. BGH NJWBB,1146; Rinsche, Die Hoftung des Rechtsänwolts und des
Notors, 3. Auf 1., Rdn. ll 186). Soweit neben deÄ Notor ouch noch ein Dritter
ols Ersotzpflichtiger in Betrocht kommt, seizi der Ver[öhrungsbeginn für
etwoige Ansprüche gegen den Notor mit Rücksicht ouf die subsidoritöt
einer solchen Hoftung zusötzlich die Kenntnis des Geschödigten vom
Fehlen einer onderweitigen Ersotzmöglichkeit vorous, wobeilür. di"r"
Kenninis dos Wissen des Geschodigten genügt, doß die onderweitige
Ersotzmöglichkeit seinen schoden 

-mindlsteÄ 
teilweise nicht deäkt

(BGH o.o.O.).

lm vorliegenden Folle begonn donoch die Veriöhrungsfrist zu dem zeil-
qynkt zu loufen, ols die Klöger durch dos Urteii des Ländgerichts v. vom
29.11.1983 dovon Kenntnis erhielten, doß der von ihnen- mit den Ehe-

luyl"n B. geschlossene vertrog noch Auffossung des Gerichts wegen
fehlender Bestimmtheii unwirksäm wor. Dos Urteilirurde ihren domoli!en
und ouch heutigen Prozeßbevollmöchtigten, dessen wissen sie sich
zurechnen lossen müssen, om 20.12.1983 zugestellt. Aus den Urteils-
gründen konnten sie ohne weiteres ersehen, doß-der Beklogte - iedenfolls
noch Ansicht des domols zur Entscheidung berufenen ündgerichts -
einen unwirksomen vertrog beurkundet hotte. Doß Notore bei de,
Beurkundung eines vertroges grundsötzlich geholten sind, fur inholtlich
ousreichend bestimmie vedrogserklörungen Jer pcrteien zu sorgen, muß
den onwoltlich berotenen Klägern ohrie weiteres klor gewesen sein.
Domit hctten sie bereits Ende l9B3 ousreichende Anholtsirnkte für eine
Amtspflichverletzung des Beklogten. Auch wor obsehbor, doß dorcus
schöden für sie erwochsen konnten, für die ein onderer Ersotzpflichtiger
ols der Beklogte von vornherein nichi in Froge kom. Ein greifbo"rer
Schoden log bereits bezifferbor dcrin, doß sie im-Vertrouen orf!i" wirk-
somkeitdesVedroges eine Koufpreiskloge gegen die Eheleute B. erhoben
hotten und insoweit mit Prozeßkosten be-loJeiworen. Klorwor ouch, doß
der verlroglich geschuldete Koufpreis von den Eheleuten B. nicht oder
iedenfolls nicht mehr in voller Höhe zu erlongen wor.

Richtig ist, doß die Klöger domols die volle schodenentwicklung noch
nichtobsehen konnten; iedoch bedurFte es dessen nicht, um bereiis noch
Erholt des londgerichtlichen Ur"teils vom 29.il.1983 eine 

'hinreichend 
ous-

sichtsreiche - wenn ouch nicht risikolose - Feststellungskloge gegen den

Leitsötze (d.Verf.),

l. Der schodenersotzonspruch wegen der Nochveronlogung vermeid-
borer steuern beginnt im Zeitpunkt der schluübesprechüng. Es isi
g leich g ü ltig, ob zu d iese m Zeitpu n kt dos Mo ndot bereits beenäet wo r.

2. Verhondlungen zwischen dem Mondonten und dem Steuerberoier
hemmen die Veriöhrungsfrist nicht.
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Beklogten zu erheben. Die Möglichkeit zu einer solchen Kloge . ,ld
doritä", Veriöhrungsbeginn - hing ouch nichi etwo dovon ob, ob die

G;;r die Enischeid'ung Jes Londgärichts V. rechtskröftig werden lossen

woll"ten und/oder *onn-diu Rechtskroft dieser Entscheidung obiektiv ein-

rroi(nömlich om 20.l.l9B4). Moßgebend istgemöfl $ B52Abs'l BGBollein

der iotsöchliche Kenntnisstond les Geschodigten, nicht dogeg-en der

Teitpunkt, zu dem er selbst besiimmte Prozeßentscheidungen triflt oder

J.n' pror"ssuole Rechtsfolgen - hier die Rechtskrolt des Urteils vom

29.\1.1983 - oblektiv einstellen.

Die somit am 20.12.1983 in Gong gesetzte dreiiöhrige Veriöhrung-sfrist

;.;;; flonmaßig om 20.12.1986, älso mehr ols ll Monote noch Erhe-

bung der hierzu e-ntscheidenden Regreßkloge. Diese Frist'stweder unter-

broä"n noch in einem entscheidungserheblichen Umfong gehemmt

worden.

Eine Veriöhrungsunterbrechung köme gemöß 9209 Abs. I Nr. 4 BGB

ollenfolls uberäie StreiVerkündung in Betrocht, die in dem RÜckforde-

r.rnörpi.t"ß der Eheleute B. (4 O 35785 LGV.) gegenüberdem Beklogten

;"]g'iist. Abgesehen dovon, doß - wie bereits oben erwöhnt - nicht im

einzinen dor"geton ist, ob diese StreitverkÜndung seitens der Klögerdes

""*"ö"ra"n 
"V"rfohruns 

ousgesprochen worden ist - eine ebenfolls

denküore Streitverkündung seitens der Eheleute B. köme den Klögern ver-

lohrrngrr"chtlich nicht zugutu ,ryy19" hier eine etwoige Veriöhrungs-

Lnt"rUi".nung ohnehin femöß $ 215 Abs. 2 BGB nochtröglich ih.re

\A/irlzr,.'., rrorlär"n hobenl Noch der vorqenonnten Vorschrift gilt die

Uni"rbä.hung der Veriöhrung durch die Vornohme einer StreitverkÜn-

Jrnf Jonn ni.ht olr erfolgt, ir"nn nicht binnen 6 Monoten noch der

A"uiaigrng des Protesse-s,'in dem dem Dritten der Streii verkÜndei

word"n" ist,"Kloge gegen ihn erhoben wird. Von einer solchen frisige-

ru.ni"n kog" 
"f.oÄ iier indessen - wie der Klöger selbst in ihrer

Berufungsbegründung klorstellen - nicht die Rede sein'

Auch eineVeriöhrungshemmung gemöß $ B52Abs. 2BGB,Ouf diesich die

Klöger ollein'berufe-n, loßt sich nicht feststellen, iedenfolls nicht in einem

ÜÄi"ng von mehr ols ll Monoten, der erforderlich wöre, um die im

Nov"rler lgBZ erfolgte Erhebung der RegreDkloge noch ols rechtzeitig

onzusehen.

Noch $ 852 Abs. 2 BGB ist die veriöhrung gehemmt, wenn und solonge

zwischen dem Ersotzpf I ichtigen, nd' d"rn Eisotzberechti gten Verho n d I u n-

g"n üb"t den zu leistende-n Schodenersotz schweben' Dobei ist der

tegriff der Verhondlungen weit ouszulegen. Es ge^nÜgt leder Meinungs-

oritorr.h über den Sähodenfoll aryiscÄen dem Berechtigten und dem

ü"rpifi.nt"ten, sofern nicht sofort und eindeutig ieder Ersotz obgelehnt

wird. Verhonjlrng"n schweben schon donn - ober ouch nur donn -,

,,Sofern Sie im übrigen ondeuten, den ongeblichen Schoden

ihrer Auftroggeber spezi{izieren zu wollen, bitte ich um ent-

sprechende Vero nlossung.'

Mit diesem Schlußsotz wurden die vorher vom Beklogten dorgelegten

Gründe dofür, doß und worum er nichi hoftete, nicht entkröftet. Auch

kon nte d ieser Sch I ullsotz o n gesichts der vorher gem o chten Ausf Ü h ru n g en

nicht so verstonden werden, ols wÜrde sich der Beklogte möglicherweise

doch noch zu Schodenersotzleistungen bequemen, wenn der Anspruch

der Klöger zur Höhe noch nöher spezifiziert werden wÜrde.

Bezeichnenderweise hoben die Kloger donn ouch monotelong nichts

mehr von sich hören lossen; insbesondere hoben sie in einem engeren

zeitlichen Zusommenhong mit dem Schreiben vom 27.1.1986 ouch keine

Spezifizierung ihres Schodens beim Beklogten vorgelegt, obwohl noch

Tieu und Glouben zu erworten gewesen wöre, doß sie sich wenigstens

binnen derdreifolgenden Monotewiedermeldeten, olso -wenn es denn

überhoupt schon iu Verhondlungen gekommen wor - weiterverhondel-

ten. AuDerstenfolls leßt sich olso die Auffossung vertreten, doß es fÜr gut

3 Monote zu Schodenersotzverhondlungen zwischen den Porleien ge-

kommen ist, nömlich vom 23..l.1986 (Aufforderungsschreiben der Klöger)

bis zum 30.4.1986 (spötester Zeitpunkt, um seitens der Klöger ouf dos

Schreiben des Beklogten vom 27'1.1986 zu reogieren). lndessen nÜtzte

eine derortige Veriöhrungshemmung von gut 3 Monoten den Klögern im

Hinblick doiouf nichts, doß ihre Kloge insgesomt mehr ols ll Monoie zu

spöt bei Gericht erhoben worden ist.

.. ^ r 'r .- -^ rrr\ o lC)oÄ L^L^^ ^;^L '-l;o VlAno..^,ior.|or hoim
f rsT rllll Jul ll cluul I v(Jl I I z-v' v' t / vv t rvvvr

Beklogten gemeldet und nunmehr - iedenfolls soweit sich dos onhond

der Alten ilststellen lAßt - im einzelnen ihre SchodenersotzonsprÜche

dem Grunde und der Höhe noch geltend gemocht. Zugleich hoben sie

den Beklogten ousdrücklich oufgefordert, sich zu seiner Ersotzpflichtigkeit

zu erklören.

Dem kom der Beklogte mit Schreiben vom27.B.1986 noch. Unter Hinweis

ouf sein Schreiben vom 27.1.1986 leugnete er erneut eine Amtspflicht

verletzung und mochte die Kloger selbst dofÜr verontwortlich, doß der

Koufuerträg nichi vollzogen worden sei. Ferner wies er wiederum ouf die

von den Ehleleuten B. geltend gemochten Boumöngel sowie ouf die von

den Klögern gezogenen Zinsvorteile hin. Schließlich setzte er sich mit

einem vän d"n Kägern erwöhnten Werlgutochten ouseinondeq do

dieses ihm iedoch noch nicht zur VerlÜgung gesiellt worden wor, bot er

obschliefiend ,,der Ordnung holber... noch um Ubersendung einer Foto-

kopie des Sochversiö ndigeng utochtens''

Auch dieses Schreiben konnte bei den Klögern nichtdie Hoffnung nöhren,

der Beklogte werde ihnen wenigstens teilweise entgegenkommen. Dos

210

2\5



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gll2lgg

dere wird nicht etwo eine Prü{ung etwoigerAnsprüche in Aussicht gestellt.
Auch per Mitte Mörz l9B5 lossen sich olso veriöhrungshem-mende
schodenersotzverho ndlu ngen zwischen den po deien n ichi feststellen.

Der nöchste schriftliche Kontokt der porieien muß sodonn durch ein
Schreiben der Klögervom 23.,l.1986 hergestelltworden sein. Die Existenz
dieses schreibens ergibt sich ous dem Antuortschreiben des g"kr";i",
vom 27.1. i986. lndessen ist dos Schreiben der Kröger vom 23. l. 1986 n"icht
vorgelegi und ouch in sonstiger Weise inholtlich-nicht nöher dorgeleft
worden. Lediglich ous dem ersten Absotz des AntwortschreibeÄ dJs
Beklogten vom 27.1.1986 loßt sich mutmoßen, doß die Kloge*it inä
schreiben wohl Schodenersotz begehrt hoben. Diesei Absotz im
Schreiben des Beklogten loutet wie folgi,

,,ln obiger Angelegenheit bestötige ich den Erholt rhres
schreibens vom 23.l.lglb, welches ich ordnungsgemöi) on
m e i n e H oftpf I i c h tvers ic h e ru n g, d e n G.- Ko nr" rn,-rÄ ite rg e I e i-
tet hobe."

Die weiteren Absötze des vorgenonnten Antwortschreibens des Beklog-
ten entholten sodonn eine eindeutige Zurückweisung klogurir.hä,.
sch o denersotzo nsprüch e. Der Beklo gte bekröftigt do rt selne Arlossu n g,
doß ihm der Vorwurf einer Amtspflichverletzung nicht gemocht werde"n
könne, weil der beurkundete vertrog wirksom ."i. F"rn"i bestreitet er die
Ko uso litöt zwisch en ein er etwo igen Amtspf I ichtverletzu n g u nd einem o us
der Nichtdurchführung del vertroges den Krögern moglicherweise enf-
stondenen Schoden. Dorüber hinous nimmt eiouch oJrdr,;.kli.h einen
Schoden der Klöger in Abrede, indem er sie dorouf verweist, doß sie mit
dem von den Eheleuten B. gezohlten Koufpreis [ohrelong Zinsen erorbei-
tet oder [edenfolls erspori hötten. Ferner verweist er doäuf doß sich Jie
Eheleute B. in einer Grö0enordnung von co.]5.000 DM ouf aorräng"l
hötten siützen können.

Bei richtiger wü rdig u ng dieser Ausfüh ru ngen des Beklogien kon nten die
Klöger vernünffigerweise nicht der Auffossung sein, dei Beklog; to;;
sich noch ouf weitere Erörterungen über die Berechtigung von Schoden_
ersctzonsprüchen ein oderzeige gorein EntgegenkoÄr* im sinne einer
Befriedigung der klögerischen Ansprüchu. b"r Beklogte hotte vielmehr
,,olle Register gezogeni um Ansprüche der Klöger ous $"19 BNoto zurück-
zuweisen; er hotte etwoige Ansprüche sowohl dem Grunde ols ouch der
Höhe noch mit ,,doppelt genöhier" Begründung zurückgewiesen. ver-
nünffigerweise blieb den Klögern ietzt nur die Wohl, ouf ihre Ansprüche
gegen den Beklogten zv verzichten oder ihn gerichtlich orf zohiunj in
Anspruch zu nehmen.

An dieser Einschötzung önderf es ouch nichts, doß der letzte Absotz des
hier erörterlen Schreibens wie folgt loutet,
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yunn^ der. Verpflichtete- Erklorungen obgibf, die den Geschödigten zu
der Annohme berechrigen, der verpfliähreie losse siJ- iedenfälls ouf
[r{rtery1sen über die Berechtigung von schodenersotzonsprüchen ein(BGH MDR BB,5z0 m.wN.)b.w. 

"ri"rde im sinne 
"in"rg"fri"digrü 

J";
frry!:h^" Enrgegenkommen zeigen (BGH versR69, ail,Bsg,BGH versR
62, 6151. Die solchermoßen bewirkte veriöhrungrr.,"rrrng endet ober,
wenn die Fortsetzung der verhondlungen obgälehnt wirdlwerden die
verhcndlungen verschleppt oder schläfen sie- ein, so beginnt die Ver-
iöhrung ob dem Zeitpunktweiterzulouf en,zt)dem noch Treu und Glouben
der nöchste Verhondlungsschritt zu erwoden gewesen wöre (polondt/
Thomos, BGB, 47. Aufl., $ 852, 4 b; BGH NJW äd, rcSll.
Mißt mon doron den vorliegenden schriftwechsel der porteien, so lößt
sich eine ver[öhrungshemmung von mehr ols l] Monotun ni.nt feststellen.
lm einzelnen gilt folgendes,

Noch den zu den Akten gereichten Unferlogen begonn der schrift-
wechsel der Porteien mit einem schreiben dur-pror"ßLuuollro.htigt"n
der Klögervom 14.il.l9B3. Dorin informierten diese den Beklogtun,äoß
die 4. Kommer des Londgerichts v. in der di" Korfpäkloge gegen die
Eheleute B. betreffenden mündlichen verhondlung ai" Ärnrirög g"-
öußed hobe, der vom. Beklogten beurkundete Käufuer1rog sei wegen
u nzu reichender Bezeich n u n g des verko uften Teil g ru n dstücks u nwi rkso m.
Unter Hinweis ouf den 29.l1igffi onstehend"n värkrntungstermin heißt
es sodonn weiter wie folgt: !

,,Vor diesem Hiniergrund wird es erforderlich sein, mit ihnen
obzustimmen, ob und inwieweit gegen die zu e'rwortende
Entscheid_un g des Lo n d g erichts V. BLrifu n g ei n gelegt werden
soll zum oberlondesgericht, um über dieä R"-.ht fiog" 

"in"Enischeidung des Oberlondesgerichts zu erwirken.
Auf der onderen Seite würden bei Unwirksomkeit des ver-
troges gegenseitige Rückgewöhrsonsprüche der porteien
entstehen, deren Reolisierung gonz erhebliche ouch wirt-
schoftliche Probleme beinholten.
lch holte es doher für erforderrich, doß dieser Vorgong ent-
weder zwischen lhnen und mir erör1ert wird, bi. sie mir
gegenüber erklören, in welcher Form dos verfohren gegebe-
nenfolls in der Berufungsinstonz weiter betrieben wiTd,"oller-
dings erworte ich donn, sollte dos ersiinstonzliche Gerichi,
4. Kommer in V. entsprechend entscheiden, doß Sie mi.
erklören, dofl sie insoweit Herrn s. von den domit verbunde-
nen Kosten freistellen.

lch hobe mirerloubt,von diesem schreiben keine Durchschrift
on den Mondonten zu überlossen, do ich zunöchstvon einer
notwendigen Klörung unter uns Beteiligten ousgehe."
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Diese Ausführungen sind ols Aufforderung der Klöger on d,en Beklogten

,, *",t"n, nunm;hr in Verhondlungen Übereine etwoige Schodenersotz-

pflicht des Beklogten einzutreten.

ln seinem Aniwortschreiben vom 15.ll.l9B3 (Bl. l9B9 GA) öuDed der

ä"[löi; die Auffossung, doß der von ihm beurkundete Vertrog wirksom

sei; ferner weist er doäu{ hin, der Klöger brouche lediglich den Um-

;;lir"Jbr;gsontrog beim Grundbuchomtzu stellen, um durch die sofortige

ii g 
";i; 

;r"r rr.h rJib, n g etwo i g e Wi rkso m keitsh i n d ern isse ( gemöß $ 313

Sätz2 BGB) ouszuröurien. lm Übrigen erkla't er folgendes'

,,lch wöre donkbor, wenn sie mir eine Durchschrift des Urteils

äes Londgerichts V. zukommen lossen könnien'

lmÜbrigenkonnichmichondenKosteneineretwoigen
A"rrfrr[ schon ous Gründen, die in der Person meines Amtes

liegen, nicht beteiligen.'

Mit dem zvlelzl zitierten Absotz lehnt der Beklogte etwoige Ersqtz-

f 

"ittrig"^, 
und zwor speziell die Beteiligung on den Kosten einer etwoigen

t;;ri;g 1r"h, horän die KlageruoÄ"rtr.h nichtvon ihm verlongt-,

"i"J"rtiä 
,iJ 

"ndgitltig 
ob. Vän schwebenden Verhondlungen konn

ügi"h ier 15.11.19äZ nä.n keine Rede sein, obgesehen dovon, doß zu

di"l; ieitpunkt der Louf der Veriöhrungsfrist n9-tLggllichi begonnen

hotte und i"r S.h-r"iben des Beklogten vom 15.ll.l9B3 ouch desholb

["i." 
""ri"hrungshemmende 

Wirkung beigemessen werden konn.

Der nöchste Kontokt cjer Poneien muii s<-,du,rrr r"ii Scl-'i-eiben dc;'Klögor

,o^Zll.l.19}4erfoljt sein. Zwor liegt ein entsprechendes Schreiben nicht

uoi i.do.n hoben ii" Klog"t beho-uptet, der Beklogte sei,,mit Schreiben

vo,;' 27.1.1984 dorouf hinlewiesen worden, doß oußergerichtliche Ver-

gl"i.[ru"rl..londlungen, diä sich domols noch um eine teilweise Zohlung

ä". g"lt"nd g"rnoJhtun Restbetroges drehien und den Vertrog im Übrigen

o ü*j.t" tt"nig 
"r.Ä "if"rt 

wo re n'j A"uf g ru n d d ieser Au sf Ü h ru n g e n, d ie o u ch

,fAt", nicht eigonrword"n sind, lödt sich ledoch 99!tens 
des Senots nicht

färtst"ll"n, doö - wenigstens ous der Sicht der Klöger - on 27.1.1987

erneut v"irrcht wordu,i ist, mit dem Beklogten in Verhondlungen Über

sei ne etwo ig e Scho denersoizpf I icht ei nzutreten'

Demzufolge ist ouch dem Antworischreiben des Beklogten vom 31'l'.|984

"in" 
u"rio"nrrngrhlrrende Wirkung nicht beizumessen, denn dieses

Schreiben konnte für sich ollein bei den Klögern nicht die Erworlung

*".f."n, der Beklogte werde ihnen in schodenrechtlicher Hinsicht ent-

g"g".Lor'"."n. Dul.n der Beklogie bestötigt lediglich ,,donkend" den

Ernäft des Schreibens vom 27.1.1964,nimmiferner Bezug ouf ein Telefonot

vom 30..1.1984, uLer dessen lnholt nichts vorgetrogen ist und teilt

,.hliu0li.h mit, doß der Umschreibungsontrog bereits om 21'12'1983

gestellt worden sei. Außerdem berichtet er; do$ er dos Grundbuchomt

ü"i"itr mehrfoch erinnert hobe, ober leider die Grundokten vom Lond-

".ri.nt 
V. noch nicht zurÜckgesondt worden seien. Uber irgendwelche

äWoig"n Schodenersotzleistungen des Beklogten enthölt dieses

Schreiben olso keine Erklörungen'

Als nöchstes findet sich ein Schreiben des Beklogten vom ]3.3.,1985 bei

J"n4kt"n, mitdem er unter Bezugnohme ouf die,,Prozeflsoche Eheleute B.

gegen S. u.Z!'folgendes ousfÜhr1'

,,ln obiger Angelegenheit Übersende ich lhnen in der Anloge

Fotokolie einäs Schreibens des G.-Konzerns vom 
.1.3' 

l9B5 zur

Kenntnisnohme.

lch wöre donkbor, wenn Sie mich Über den weiteren Verlouf

des Prozesses durch Ubersendung von Abschriften weiterer

Schriftsötze in Kenntnis setzen könnten'"

Dos vorgenonnte schreiben des G.-Konzerns vom 
.l.3..1985 

loutet u. o. wie

folgi,

,,Auf der Grundloge des uns bekonnten Sochverholts würden

*il, 
", 

derzeit nichifur erforderlich holten, doß Sie den Rechts-

streit ouf seiten der Beklogten beiireien. ZurVermeidung Über-

ior.hund"r Entwicklungen würde es sich ollerdings empfeh-

len, wenn Sie die Herrän Rechtsonwolte S. pp. bitten, lhnen

Abiichtungen der ieweiligen Schriftsötze zur VerfÜgung zu

stellen.

Zu gegebenerZeitwollen Sie,unsdoln !llrden Fortgong der

vorbezeichneten Angelegenrlell ul llsrr rLr rrttr r'

Weder dos eigene Schreiben des Beklogten noch dos des G'-Konzern

"rlorb"n 
bei ier gebotenen obiektiven Betrochtungsweise die Schlu0-

f"iö"r*g, zwisch"en den Porleien hötten im FrÜhiohr l9B5 bereiis

S.X"a"rärsotzverho nd I u n gen geschwebi. Dos Sch rei ben des Beklo gten

iri 
"nn"hin 

in schoden"rroJrr"ihtlicher Hinsicht inho ltlich nichtssogend;

Ji. doro6 ollein zu entnehmende lnformotion, dqß er bereits seine

e"rritftoftpflichVersicherung eingescholtet hotte, besogt nichts über seine

B;r;ii;.h"ft, rorsöchlich ou.[ S.hädenersolz leisten bzw. iedenfo]ls ernst-

hoft dqrüber sprechen zu wollen. Die rechtzeitige lnformotion seines

io+tptLi.nVersicherers und die Abstimmung mit ihm Über dos weitere

Vo1f"n"n gehörten ohne Rücksicht dorovl zu seinen versicherungs-

"",,ti"gf 
.nä Obli"gunheiien, ob er sich fÜr schodenersotzpflichtig hielt

oder Jorüber verhondeln wollie'

Dos Schreiben der Versicherung befoßt sich inholtlich ousschließlich mit

a"r fiog", ob der Beklogte in dem Rechtssireit der Eheleuie B. gegen die

ftogur"otr Streithelfer ouftreten sollte; irgendwelche etwoigen Ersotz-

onliiti.n" der Klöger werden nicht ein mo I o m Ronde erwöhnt. lnsbeson-
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Diese Ausführungen sind ols Aufforderung der Klöger on d,en Beklogten

,, *",t"n, nunm;hr in Verhondlungen Übereine etwoige Schodenersotz-

pflicht des Beklogten einzutreten.

ln seinem Aniwortschreiben vom 15.ll.l9B3 (Bl. l9B9 GA) öuDed der

ä"[löi; die Auffossung, doß der von ihm beurkundete Vertrog wirksom

sei; ferner weist er doäu{ hin, der Klöger brouche lediglich den Um-
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ii g 
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,,lch wöre donkbor, wenn sie mir eine Durchschrift des Urteils
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A"rrfrr[ schon ous Gründen, die in der Person meines Amtes

liegen, nicht beteiligen.'

Mit dem zvlelzl zitierten Absotz lehnt der Beklogte etwoige Ersqtz-

f 
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und zwor speziell die Beteiligung on den Kosten einer etwoigen
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ob. Vän schwebenden Verhondlungen konn
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hotte und i"r S.h-r"iben des Beklogten vom 15.ll.l9B3 ouch desholb

["i." 
""ri"hrungshemmende 

Wirkung beigemessen werden konn.

Der nöchste Kontokt cjer Poneien muii s<-,du,rrr r"ii Scl-'i-eiben dc;'Klögor

,o^Zll.l.19}4erfoljt sein. Zwor liegt ein entsprechendes Schreiben nicht

uoi i.do.n hoben ii" Klog"t beho-uptet, der Beklogte sei,,mit Schreiben

vo,;' 27.1.1984 dorouf hinlewiesen worden, doß oußergerichtliche Ver-

gl"i.[ru"rl..londlungen, diä sich domols noch um eine teilweise Zohlung

ä". g"lt"nd g"rnoJhtun Restbetroges drehien und den Vertrog im Übrigen

o ü*j.t" tt"nig 
"r.Ä "if"rt 
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,fAt", nicht eigonrword"n sind, lödt sich ledoch 99!tens 
des Senots nicht

färtst"ll"n, doö - wenigstens ous der Sicht der Klöger - on 27.1.1987

erneut v"irrcht wordu,i ist, mit dem Beklogten in Verhondlungen Über

sei ne etwo ig e Scho denersoizpf I icht ei nzutreten'

Demzufolge ist ouch dem Antworischreiben des Beklogten vom 31'l'.|984

"in" 
u"rio"nrrngrhlrrende Wirkung nicht beizumessen, denn dieses

Schreiben konnte für sich ollein bei den Klögern nicht die Erworlung

*".f."n, der Beklogte werde ihnen in schodenrechtlicher Hinsicht ent-

g"g".Lor'"."n. Dul.n der Beklogie bestötigt lediglich ,,donkend" den

Ernäft des Schreibens vom 27.1.1964,nimmiferner Bezug ouf ein Telefonot

vom 30..1.1984, uLer dessen lnholt nichts vorgetrogen ist und teilt

,.hliu0li.h mit, doß der Umschreibungsontrog bereits om 21'12'1983

gestellt worden sei. Außerdem berichtet er; do$ er dos Grundbuchomt

ü"i"itr mehrfoch erinnert hobe, ober leider die Grundokten vom Lond-

".ri.nt 
V. noch nicht zurÜckgesondt worden seien. Uber irgendwelche

äWoig"n Schodenersotzleistungen des Beklogten enthölt dieses

Schreiben olso keine Erklörungen'

Als nöchstes findet sich ein Schreiben des Beklogten vom ]3.3.,1985 bei

J"n4kt"n, mitdem er unter Bezugnohme ouf die,,Prozeflsoche Eheleute B.

gegen S. u.Z!'folgendes ousfÜhr1'

,,ln obiger Angelegenheit Übersende ich lhnen in der Anloge

Fotokolie einäs Schreibens des G.-Konzerns vom 
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l9B5 zur

Kenntnisnohme.

lch wöre donkbor, wenn Sie mich Über den weiteren Verlouf
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Schriftsötze in Kenntnis setzen könnten'"

Dos vorgenonnte schreiben des G.-Konzerns vom 
.l.3..1985 

loutet u. o. wie

folgi,

,,Auf der Grundloge des uns bekonnten Sochverholts würden

*il, 
", 

derzeit nichifur erforderlich holten, doß Sie den Rechts-

streit ouf seiten der Beklogten beiireien. ZurVermeidung Über-

ior.hund"r Entwicklungen würde es sich ollerdings empfeh-

len, wenn Sie die Herrän Rechtsonwolte S. pp. bitten, lhnen

Abiichtungen der ieweiligen Schriftsötze zur VerfÜgung zu

stellen.

Zu gegebenerZeitwollen Sie,unsdoln !llrden Fortgong der

vorbezeichneten Angelegenrlell ul llsrr rLr rrttr r'

Weder dos eigene Schreiben des Beklogten noch dos des G'-Konzern
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bei ier gebotenen obiektiven Betrochtungsweise die Schlu0-

f"iö"r*g, zwisch"en den Porleien hötten im FrÜhiohr l9B5 bereiis

S.X"a"rärsotzverho nd I u n gen geschwebi. Dos Sch rei ben des Beklo gten
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in schoden"rroJrr"ihtlicher Hinsicht inho ltlich nichtssogend;

Ji. doro6 ollein zu entnehmende lnformotion, dqß er bereits seine

e"rritftoftpflichVersicherung eingescholtet hotte, besogt nichts über seine

B;r;ii;.h"ft, rorsöchlich ou.[ S.hädenersolz leisten bzw. iedenfo]ls ernst-

hoft dqrüber sprechen zu wollen. Die rechtzeitige lnformotion seines

io+tptLi.nVersicherers und die Abstimmung mit ihm Über dos weitere

Vo1f"n"n gehörten ohne Rücksicht dorovl zu seinen versicherungs-

"",,ti"gf 
.nä Obli"gunheiien, ob er sich fÜr schodenersotzpflichtig hielt

oder Jorüber verhondeln wollie'

Dos Schreiben der Versicherung befoßt sich inholtlich ousschließlich mit

a"r fiog", ob der Beklogte in dem Rechtssireit der Eheleuie B. gegen die
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dere wird nicht etwo eine Prü{ung etwoigerAnsprüche in Aussicht gestellt.
Auch per Mitte Mörz l9B5 lossen sich olso veriöhrungshem-mende
schodenersotzverho ndlu ngen zwischen den po deien n ichi feststellen.

Der nöchste schriftliche Kontokt der porieien muß sodonn durch ein
Schreiben der Klögervom 23.,l.1986 hergestelltworden sein. Die Existenz
dieses schreibens ergibt sich ous dem Antuortschreiben des g"kr";i",
vom 27.1. i986. lndessen ist dos Schreiben der Kröger vom 23. l. 1986 n"icht
vorgelegi und ouch in sonstiger Weise inholtlich-nicht nöher dorgeleft
worden. Lediglich ous dem ersten Absotz des AntwortschreibeÄ dJs
Beklogten vom 27.1.1986 loßt sich mutmoßen, doß die Kloge*it inä
schreiben wohl Schodenersotz begehrt hoben. Diesei Absotz im
Schreiben des Beklogten loutet wie folgi,

,,ln obiger Angelegenheit bestötige ich den Erholt rhres
schreibens vom 23.l.lglb, welches ich ordnungsgemöi) on
m e i n e H oftpf I i c h tvers ic h e ru n g, d e n G.- Ko nr" rn,-rÄ ite rg e I e i-
tet hobe."

Die weiteren Absötze des vorgenonnten Antwortschreibens des Beklog-
ten entholten sodonn eine eindeutige Zurückweisung klogurir.hä,.
sch o denersotzo nsprüch e. Der Beklo gte bekröftigt do rt selne Arlossu n g,
doß ihm der Vorwurf einer Amtspflichverletzung nicht gemocht werde"n
könne, weil der beurkundete vertrog wirksom ."i. F"rn"i bestreitet er die
Ko uso litöt zwisch en ein er etwo igen Amtspf I ichtverletzu n g u nd einem o us
der Nichtdurchführung del vertroges den Krögern moglicherweise enf-
stondenen Schoden. Dorüber hinous nimmt eiouch oJrdr,;.kli.h einen
Schoden der Klöger in Abrede, indem er sie dorouf verweist, doß sie mit
dem von den Eheleuten B. gezohlten Koufpreis [ohrelong Zinsen erorbei-
tet oder [edenfolls erspori hötten. Ferner verweist er doäuf doß sich Jie
Eheleute B. in einer Grö0enordnung von co.]5.000 DM ouf aorräng"l
hötten siützen können.

Bei richtiger wü rdig u ng dieser Ausfüh ru ngen des Beklogien kon nten die
Klöger vernünffigerweise nicht der Auffossung sein, dei Beklog; to;;
sich noch ouf weitere Erörterungen über die Berechtigung von Schoden_
ersctzonsprüchen ein oderzeige gorein EntgegenkoÄr* im sinne einer
Befriedigung der klögerischen Ansprüchu. b"r Beklogte hotte vielmehr
,,olle Register gezogeni um Ansprüche der Klöger ous $"19 BNoto zurück-
zuweisen; er hotte etwoige Ansprüche sowohl dem Grunde ols ouch der
Höhe noch mit ,,doppelt genöhier" Begründung zurückgewiesen. ver-
nünffigerweise blieb den Klögern ietzt nur die Wohl, ouf ihre Ansprüche
gegen den Beklogten zv verzichten oder ihn gerichtlich orf zohiunj in
Anspruch zu nehmen.

An dieser Einschötzung önderf es ouch nichts, doß der letzte Absotz des
hier erörterlen Schreibens wie folgt loutet,
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yunn^ der. Verpflichtete- Erklorungen obgibf, die den Geschödigten zu
der Annohme berechrigen, der verpfliähreie losse siJ- iedenfälls ouf
[r{rtery1sen über die Berechtigung von schodenersotzonsprüchen ein(BGH MDR BB,5z0 m.wN.)b.w. 

"ri"rde im sinne 
"in"rg"fri"digrü 

J";
frry!:h^" Enrgegenkommen zeigen (BGH versR69, ail,Bsg,BGH versR
62, 6151. Die solchermoßen bewirkte veriöhrungrr.,"rrrng endet ober,
wenn die Fortsetzung der verhondlungen obgälehnt wirdlwerden die
verhcndlungen verschleppt oder schläfen sie- ein, so beginnt die Ver-
iöhrung ob dem Zeitpunktweiterzulouf en,zt)dem noch Treu und Glouben
der nöchste Verhondlungsschritt zu erwoden gewesen wöre (polondt/
Thomos, BGB, 47. Aufl., $ 852, 4 b; BGH NJW äd, rcSll.
Mißt mon doron den vorliegenden schriftwechsel der porteien, so lößt
sich eine ver[öhrungshemmung von mehr ols l] Monotun ni.nt feststellen.
lm einzelnen gilt folgendes,

Noch den zu den Akten gereichten Unferlogen begonn der schrift-
wechsel der Porteien mit einem schreiben dur-pror"ßLuuollro.htigt"n
der Klögervom 14.il.l9B3. Dorin informierten diese den Beklogtun,äoß
die 4. Kommer des Londgerichts v. in der di" Korfpäkloge gegen die
Eheleute B. betreffenden mündlichen verhondlung ai" Ärnrirög g"-
öußed hobe, der vom. Beklogten beurkundete Käufuer1rog sei wegen
u nzu reichender Bezeich n u n g des verko uften Teil g ru n dstücks u nwi rkso m.
Unter Hinweis ouf den 29.l1igffi onstehend"n värkrntungstermin heißt
es sodonn weiter wie folgt: !

,,Vor diesem Hiniergrund wird es erforderlich sein, mit ihnen
obzustimmen, ob und inwieweit gegen die zu e'rwortende
Entscheid_un g des Lo n d g erichts V. BLrifu n g ei n gelegt werden
soll zum oberlondesgericht, um über dieä R"-.ht fiog" 

"in"Enischeidung des Oberlondesgerichts zu erwirken.
Auf der onderen Seite würden bei Unwirksomkeit des ver-
troges gegenseitige Rückgewöhrsonsprüche der porteien
entstehen, deren Reolisierung gonz erhebliche ouch wirt-
schoftliche Probleme beinholten.
lch holte es doher für erforderrich, doß dieser Vorgong ent-
weder zwischen lhnen und mir erör1ert wird, bi. sie mir
gegenüber erklören, in welcher Form dos verfohren gegebe-
nenfolls in der Berufungsinstonz weiter betrieben wiTd,"oller-
dings erworte ich donn, sollte dos ersiinstonzliche Gerichi,
4. Kommer in V. entsprechend entscheiden, doß Sie mi.
erklören, dofl sie insoweit Herrn s. von den domit verbunde-
nen Kosten freistellen.

lch hobe mirerloubt,von diesem schreiben keine Durchschrift
on den Mondonten zu überlossen, do ich zunöchstvon einer
notwendigen Klörung unter uns Beteiligten ousgehe."
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Beklogten zu erheben. Die Möglichkeit zu einer solchen Kloge . ,ld
doritä", Veriöhrungsbeginn - hing ouch nichi etwo dovon ob, ob die

G;;r die Enischeid'ung Jes Londgärichts V. rechtskröftig werden lossen

woll"ten und/oder *onn-diu Rechtskroft dieser Entscheidung obiektiv ein-

rroi(nömlich om 20.l.l9B4). Moßgebend istgemöfl $ B52Abs'l BGBollein

der iotsöchliche Kenntnisstond les Geschodigten, nicht dogeg-en der

Teitpunkt, zu dem er selbst besiimmte Prozeßentscheidungen triflt oder

J.n' pror"ssuole Rechtsfolgen - hier die Rechtskrolt des Urteils vom

29.\1.1983 - oblektiv einstellen.

Die somit am 20.12.1983 in Gong gesetzte dreiiöhrige Veriöhrung-sfrist

;.;;; flonmaßig om 20.12.1986, älso mehr ols ll Monote noch Erhe-

bung der hierzu e-ntscheidenden Regreßkloge. Diese Frist'stweder unter-

broä"n noch in einem entscheidungserheblichen Umfong gehemmt

worden.

Eine Veriöhrungsunterbrechung köme gemöß 9209 Abs. I Nr. 4 BGB

ollenfolls uberäie StreiVerkündung in Betrocht, die in dem RÜckforde-

r.rnörpi.t"ß der Eheleute B. (4 O 35785 LGV.) gegenüberdem Beklogten

;"]g'iist. Abgesehen dovon, doß - wie bereits oben erwöhnt - nicht im

einzinen dor"geton ist, ob diese StreitverkÜndung seitens der Klögerdes

""*"ö"ra"n 
"V"rfohruns 

ousgesprochen worden ist - eine ebenfolls

denküore Streitverkündung seitens der Eheleute B. köme den Klögern ver-

lohrrngrr"chtlich nicht zugutu ,ryy19" hier eine etwoige Veriöhrungs-

Lnt"rUi".nung ohnehin femöß $ 215 Abs. 2 BGB nochtröglich ih.re

\A/irlzr,.'., rrorlär"n hobenl Noch der vorqenonnten Vorschrift gilt die

Uni"rbä.hung der Veriöhrung durch die Vornohme einer StreitverkÜn-

Jrnf Jonn ni.ht olr erfolgt, ir"nn nicht binnen 6 Monoten noch der

A"uiaigrng des Protesse-s,'in dem dem Dritten der Streii verkÜndei

word"n" ist,"Kloge gegen ihn erhoben wird. Von einer solchen frisige-

ru.ni"n kog" 
"f.oÄ iier indessen - wie der Klöger selbst in ihrer

Berufungsbegründung klorstellen - nicht die Rede sein'

Auch eineVeriöhrungshemmung gemöß $ B52Abs. 2BGB,Ouf diesich die

Klöger ollein'berufe-n, loßt sich nicht feststellen, iedenfolls nicht in einem

ÜÄi"ng von mehr ols ll Monoten, der erforderlich wöre, um die im

Nov"rler lgBZ erfolgte Erhebung der RegreDkloge noch ols rechtzeitig

onzusehen.

Noch $ 852 Abs. 2 BGB ist die veriöhrung gehemmt, wenn und solonge

zwischen dem Ersotzpf I ichtigen, nd' d"rn Eisotzberechti gten Verho n d I u n-

g"n üb"t den zu leistende-n Schodenersotz schweben' Dobei ist der

tegriff der Verhondlungen weit ouszulegen. Es ge^nÜgt leder Meinungs-

oritorr.h über den Sähodenfoll aryiscÄen dem Berechtigten und dem

ü"rpifi.nt"ten, sofern nicht sofort und eindeutig ieder Ersotz obgelehnt

wird. Verhonjlrng"n schweben schon donn - ober ouch nur donn -,

,,Sofern Sie im übrigen ondeuten, den ongeblichen Schoden

ihrer Auftroggeber spezi{izieren zu wollen, bitte ich um ent-

sprechende Vero nlossung.'

Mit diesem Schlußsotz wurden die vorher vom Beklogten dorgelegten

Gründe dofür, doß und worum er nichi hoftete, nicht entkröftet. Auch

kon nte d ieser Sch I ullsotz o n gesichts der vorher gem o chten Ausf Ü h ru n g en

nicht so verstonden werden, ols wÜrde sich der Beklogte möglicherweise

doch noch zu Schodenersotzleistungen bequemen, wenn der Anspruch

der Klöger zur Höhe noch nöher spezifiziert werden wÜrde.

Bezeichnenderweise hoben die Kloger donn ouch monotelong nichts

mehr von sich hören lossen; insbesondere hoben sie in einem engeren

zeitlichen Zusommenhong mit dem Schreiben vom 27.1.1986 ouch keine

Spezifizierung ihres Schodens beim Beklogten vorgelegt, obwohl noch

Tieu und Glouben zu erworten gewesen wöre, doß sie sich wenigstens

binnen derdreifolgenden Monotewiedermeldeten, olso -wenn es denn

überhoupt schon iu Verhondlungen gekommen wor - weiterverhondel-

ten. AuDerstenfolls leßt sich olso die Auffossung vertreten, doß es fÜr gut

3 Monote zu Schodenersotzverhondlungen zwischen den Porleien ge-

kommen ist, nömlich vom 23..l.1986 (Aufforderungsschreiben der Klöger)

bis zum 30.4.1986 (spötester Zeitpunkt, um seitens der Klöger ouf dos

Schreiben des Beklogten vom 27'1.1986 zu reogieren). lndessen nÜtzte

eine derortige Veriöhrungshemmung von gut 3 Monoten den Klögern im

Hinblick doiouf nichts, doß ihre Kloge insgesomt mehr ols ll Monoie zu

spöt bei Gericht erhoben worden ist.

.. ^ r 'r .- -^ rrr\ o lC)oÄ L^L^^ ^;^L '-l;o VlAno..^,ior.|or hoim
f rsT rllll Jul ll cluul I v(Jl I I z-v' v' t / vv t rvvvr

Beklogten gemeldet und nunmehr - iedenfolls soweit sich dos onhond

der Alten ilststellen lAßt - im einzelnen ihre SchodenersotzonsprÜche

dem Grunde und der Höhe noch geltend gemocht. Zugleich hoben sie

den Beklogten ousdrücklich oufgefordert, sich zu seiner Ersotzpflichtigkeit

zu erklören.

Dem kom der Beklogte mit Schreiben vom27.B.1986 noch. Unter Hinweis

ouf sein Schreiben vom 27.1.1986 leugnete er erneut eine Amtspflicht

verletzung und mochte die Kloger selbst dofÜr verontwortlich, doß der

Koufuerträg nichi vollzogen worden sei. Ferner wies er wiederum ouf die

von den Ehleleuten B. geltend gemochten Boumöngel sowie ouf die von

den Klögern gezogenen Zinsvorteile hin. Schließlich setzte er sich mit

einem vän d"n Kägern erwöhnten Werlgutochten ouseinondeq do

dieses ihm iedoch noch nicht zur VerlÜgung gesiellt worden wor, bot er

obschliefiend ,,der Ordnung holber... noch um Ubersendung einer Foto-

kopie des Sochversiö ndigeng utochtens''

Auch dieses Schreiben konnte bei den Klögern nichtdie Hoffnung nöhren,

der Beklogte werde ihnen wenigstens teilweise entgegenkommen. Dos
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Hoftung des Steuerberolers
- Veriöhrung von Schodenersotzonsprüchen $ 68 StBerG

- Veriöhrungsbeginn: Schlußbesprechung

- Einwond unzulössiger Rechtsousübung
(OLG Celle Urt.v.25.l0.l9B9 - 3 U 301/BBl

Gutochten forderte er-wie es rechtonschoulich in dem Schreiben heißt-
lediglich ,,der Ordnung holber" onl eine Bereitschoft, nqch Erholt und
Prüfung des Gutochtens vielleicht doch etwos zu zohlen, ist domit nicht
verbunden gewesen.

Noch dem Erholt des Gutochtens mit dem klagerischen Schreiben vom
1.9.1986 öußede sich der Beklogte - iedenfolls soweit sich dos ous den
Akten ergibt - oußerprozessuol letztmolig mit Schreiben vom 8.9.1986.

Auch dieses Schreiben loßt keinerlei Bereitschoft erkennen, freiwillig
irgendwelchen Schodenersotz leisten zu wollen. Eine Reoktion seitens der
Klöger erfolgt darouf nicht mehr.

Wollte mon nun obweichend von den vorstehenden Dorlegungen in dem
Briefwechsel der Porteien zwischen dem 20.8. und dem-8.9.1986
schwebende schodenersotzverhondlungen gemöß $ Bs2 Abs. 2 BGB
sehen, donn sind diese iedenfolls nqch dem Schreiben des Beklogten
vom 8.9.1986 wiedereingeschlqfen; spötestens für Ende NovemberDB6
hate mon den nöchsten ,,verhondlungsschritt" seitens der Klöger
erwcden müssen. Folglich ließe sich zugunsten der Klöger eine Ver-
iöhrungshemmung ollenfolls fur die Zeit vom 20.8.1986 tDotum des Auf-
forderungsschreibens der Klöger) bis zum 30.1l.1986 (spötesfer Zeiipunkt
für den nöchsten Verhondlungsschritt seitens der Klöger) feststellen, olso
für 3 Monote und li roge. Aber ouch dos würde die Veriöhrungseinrede
des Beklogten nicht zu Foll bringen können. Do die Kloge co. il Monote
noch Ablouf der regulören Veriöhrungsfrist bei Gericht eingereicht
worden ist, müßte die summe oller veriöhrungshemmungen eMäs mehr
ols ll Monote betrogen. Dos ist iedoch nicht der Foll.

Geschodigtevom Schoden und der Person des Ersotzpflichtigen Kenninis
erlongt. Dobei genügt noch ollgemeiner Auffossung ein solches wissen
über den schoden und den scliodiger, dos dem Gäschodigten erloubt,
eine hinreichend oussichtsreiche - wenn ouch nichi risikolole - Feststelj
lungskloge gegen den Schöd iger zu erheben. Der Umfong und die Hohe
des schodens sowie weitere etwoige schodenfolgen trcuchen olso
nicht bekonnt zu sein, vielmehr genüg"t im ollgemein""n Ji" Kenntnis, doß
überhoupi ein Schoden durch li" Ärt.pfliÄverletzung entstonden ist
(vgl. BGH NJWBB,1146; Rinsche, Die Hoftung des Rechtsänwolts und des
Notors, 3. Auf 1., Rdn. ll 186). Soweit neben deÄ Notor ouch noch ein Dritter
ols Ersotzpflichtiger in Betrocht kommt, seizi der Ver[öhrungsbeginn für
etwoige Ansprüche gegen den Notor mit Rücksicht ouf die subsidoritöt
einer solchen Hoftung zusötzlich die Kenntnis des Geschödigten vom
Fehlen einer onderweitigen Ersotzmöglichkeit vorous, wobeilür. di"r"
Kenninis dos Wissen des Geschodigten genügt, doß die onderweitige
Ersotzmöglichkeit seinen schoden 

-mindlsteÄ 
teilweise nicht deäkt

(BGH o.o.O.).

lm vorliegenden Folle begonn donoch die Veriöhrungsfrist zu dem zeil-
qynkt zu loufen, ols die Klöger durch dos Urteii des Ländgerichts v. vom
29.11.1983 dovon Kenntnis erhielten, doß der von ihnen- mit den Ehe-

luyl"n B. geschlossene vertrog noch Auffossung des Gerichts wegen
fehlender Bestimmtheii unwirksäm wor. Dos Urteilirurde ihren domoli!en
und ouch heutigen Prozeßbevollmöchtigten, dessen wissen sie sich
zurechnen lossen müssen, om 20.12.1983 zugestellt. Aus den Urteils-
gründen konnten sie ohne weiteres ersehen, doß-der Beklogte - iedenfolls
noch Ansicht des domols zur Entscheidung berufenen ündgerichts -
einen unwirksomen vertrog beurkundet hotte. Doß Notore bei de,
Beurkundung eines vertroges grundsötzlich geholten sind, fur inholtlich
ousreichend bestimmie vedrogserklörungen Jer pcrteien zu sorgen, muß
den onwoltlich berotenen Klägern ohrie weiteres klor gewesen sein.
Domit hctten sie bereits Ende l9B3 ousreichende Anholtsirnkte für eine
Amtspflichverletzung des Beklogten. Auch wor obsehbor, doß dorcus
schöden für sie erwochsen konnten, für die ein onderer Ersotzpflichtiger
ols der Beklogte von vornherein nichi in Froge kom. Ein greifbo"rer
Schoden log bereits bezifferbor dcrin, doß sie im-Vertrouen orf!i" wirk-
somkeitdesVedroges eine Koufpreiskloge gegen die Eheleute B. erhoben
hotten und insoweit mit Prozeßkosten be-loJeiworen. Klorwor ouch, doß
der verlroglich geschuldete Koufpreis von den Eheleuten B. nicht oder
iedenfolls nicht mehr in voller Höhe zu erlongen wor.

Richtig ist, doß die Klöger domols die volle schodenentwicklung noch
nichtobsehen konnten; iedoch bedurFte es dessen nicht, um bereiis noch
Erholt des londgerichtlichen Ur"teils vom 29.il.1983 eine 

'hinreichend 
ous-

sichtsreiche - wenn ouch nicht risikolose - Feststellungskloge gegen den

Leitsötze (d.Verf.),

l. Der schodenersotzonspruch wegen der Nochveronlogung vermeid-
borer steuern beginnt im Zeitpunkt der schluübesprechüng. Es isi
g leich g ü ltig, ob zu d iese m Zeitpu n kt dos Mo ndot bereits beenäet wo r.

2. Verhondlungen zwischen dem Mondonten und dem Steuerberoier
hemmen die Veriöhrungsfrist nicht.
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Eine schuldhofte Amtspflichtuerletzung vermog der Senct nicht festzu-

stellen. Die Auffossung des Londgerichts v. in den beiden vorprozessen 4

c 86183 und 4 o 35/ä5, der Beklogte hobe in dem von ihm beurkundeten

Koufuertrog den Eheleuten B. verkouften und domols noch zu vermessen-

J"n Orrna".tücksteil nicht bestimmt genug gezeichnet und desholb einen

unwirksomen Vertrog beurkundet, üfft nLtit tr' Richtig ist zwor, doß der

K;rfuJr;g ols soicf,er in seinem Textteil dos verkqufte GrundstÜck loge-

ranig ii.l"rj nöher beschreibt. lndessen nimmt der Vertrog in zulössiger

Formäusdrucklich ouf die ihm ols Anloge ongeheftete Skizze Bezug. Diese

ianlai"l"ge und Größe des verkouFen Gtundstücks ober ousreichend

bestimmt erkennen. Zwor enthölt sie fÜr dos noch zu vermessende Grund-

stück keine Meier- und Zentimeterongoben'

Auf der Skizze,die offensichtlich ouf einem kotosieromtlichen Logeplon

Uotiu't und desholb einen hohen Genouigkeitsgrod besitzt, findet sich

ober der Hinweis, ,,Ungeföhrer MoDstob I zu 500'jAusgehend von dieser

Moßsto bso ngobe ließ"sich die Belegen heit des verko uften Gru ndstÜcks

durch die Benutzung eines ZentimeLrmo0es und die Umrechnung der

obg"lurunen Zeniimlter noch dem Moflstob I zu 500 nohezu zentimeter-

bi. qrodrotzentimeiergenou ermitteln. Der Bestimmtheitserfordernis

wor domit genügt, so do{ieine AmtspflichVerletzung des Beklogten nicht

in Beirocht kommt.

Eiwos onderes ergibt sich fÜr den vorliegendenRegryß91o.1eß ouch nicht

Jorour, doß dem Beklogten in dem Vörprozefl 4 O 35/85 (RÜckforde-

;ö#:;;riJu'rnJ"*ä?p,"p".d:fl:g"jl9::I'^"y":[t:1"'^*-i',1,?_
Abgesenen oovon/ oolJ lllLl ll llllttlllz.;rrrer rvvrvvrurr 'rr' vs

u"rlündrng seitens der Klöger des vorliegenden Verfohrens ousgespro-

chen worden ist - eine ebe"nfolls denkboie StreiVerkÜndung sejtens der

Eheleute B. köme den Klögern nicht zugute -, wÜrde sich eine lnterven-

tionr*irkrng ollenfolls doäuf beschrönken, doß der Koufuertrog - ent-

g#" a"."voistehenden Erwögungen - fÜr den hier zu entscheidenden

il"gä6r"ze0 ols nichtig ongur"h* werden mÜßte. Eine gonz ondere -
und von der lnterventioÄwir[ung nicht erfoßte Froge - ist es indessen, ob

diese Nichtigkeit ouf einer .".hrldhoftun Amtspflich-Verletzung d9t

A"klogtun beiuht. Diese Froge stellt sich im Verhöltnis der Porieien erstmols

[;;i; Regreßprozeß; sie isl vom Senot zu beontworlen und keineswegs

durch eine etwoige lnterventionswirkung ous dem 
. 
Vorproze,{) .vorge-

ö"U"r. Aus den o[ig"n Dorlegungen folgt iedoch, doß dem Beklogten

äin Beurkundungs{ehler nicht onzulosten ist'

Folgi mon der vorstehenden Auffossung nicht, so sindlie - hier insoweit

untersiellren - Ansprüche der Klöger ieäenfolls gemöß $$ 19 Abs. I Sotz 3

BNotC, 852 Abs. I BGB veriöhd.

Die dreiiöhrige Veriöhrungsfrist {ur SchodenersotzonsprÜche *9g9n

Ärtrpli.nVeietzung eines" Notors beginnt grundsötzlich, sobold der

3. Der Einwond der unzulössigen RechtsousÜbung ist nur gerechtfertigt,

wenn der Steuerberoter den Mondonten durch sein Verholten von der

rechtzeitigen Klogeerhebung obgeholten hot'

Aus den Gründen

B. Der Anspruch ist im übrigen veriöhr1'

Die Schlußbesprechung der BetriebsprÜfung, bei der Einigkeit bestond

und die die Giundlogen frr die Nocherhebung schon festlegte, wor om

8.9.1983. 7u der Zeiiwor dos Mondot des Beklogten schon beendei.

Dieser ,,Akt des Finonzomts" setzte spöiestens die Veriöhrungsfrist des

$ 68 SrBerG in Gong (BGH Gl20/85: NJW 85,1963; BGH G|1986,27:
EWiR 068 StBerGl/86,297 lGröfel : NJw 86,11621. Grundsötzlich

wor die Klögerin nicht gehindert, nunmehr gerichtliche Schritte gegen

den Beklogtän einzuleiten, wenn sie meinte, die zu erwortenden Noch-

{orderungen seien ihr vom Beklogten zu ersetzen'

Soweit der Beklogte in der Folgezeit geöußerf hot, den schriftlichen

Betriebsprüfungsbäricht obzuworten und vorher hötten Gespröche

keinen Sinn,leßtsich diese Holtung koum ols Eintrittin sochlicheVerhond-

lungen verstehen. Dos konn ober dohinstehen' Denn ebenfolls wie beim

ReÄtsonwoltsregreß {vgl. BGH Urt. v. 15.12.l9BB - lX ZR 33/BB Gl l9B?
.l23) 

wird durch Verhondlung"n zwischen dem Mqndonten und dem

Steuerberoter die Veriöhrungsfrist nicht gehemmf $ 852 Abs. 2 BGB ist bei

$68 StBerG nichi entsprechend onzuwenden'

Die Klögerin konn dem Beklogten ouch keine unzulössige Rechtsqus-

übung ätg"g"nholten. Selbst wenn zugunsten der Klögerin unterstellt

wird,äer B-eklogte und die hinter ihm stehende Versicherung hötten eine

sochliche ErödÄrung noch Vorloge der Sieuerbescheide zugesogt und

dorouf hobe sich dL Kögerin und der Streithelfer verlossen, mocht dies

die Berufung ouf Veriöhrung ietzt im Rechtsstreit nicht treuwidrig. Die

Veriöhrungsiegelung gebietet strenge Moßstöbe' Nur wirklich grobe

Versiöße j"g"n Treu und Glouben rechtfertigen de1 Einwond der unzu-

lössigen [eJhttorsrbung, so etwo wenn der Verpflichtete den Berech-

tigtei durch sein Verholtän von der rechtzeitigen Kl_o_geghebung_obge-

hähen hor (vgl. BGH NJW 88,2245,2247: Gl l9BB, 226l.Dte Steuer-

bescheide logen im Novemberlg86vor.Vedroute die Klögerin - zu Recht

oder zu Unreäht - ouf die Verweisung ouf die Steuerbescheide, so wor es

nunmehr geboten, unverzÜglich Konsequenzen zu ziehen. Noch der

Schlu$besprechung woren etwos mehr ols drei Johre vergongen. Eine

neue Veridhrungsfrist lief nicht. Nochdem nunmehr ouch seitens des

Finonzomis die Nochforderungen berechnet woren, gob es kein
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Hindernis mehr, gerichtliche Schritte einzuleiien. Zu denken wöre on eine
Uberlegungsfrist von etwo vier Wochen, ollesfolls bis zum Johresende
1986. Totsöchlich wurde der Mohnbescheid erst om BO.12.I9BZ beim
Amisgericht beo ntrogt.

Hoftung des Notors
- Veröußerung eines noch zu vermessenden Grundstücks
- Bestim mtheitserfordern is

- Veriöhrung von Schodenersotzonsprüchen
gemöß 5$19 Abs. i Soiz 3 BNotO, 852 Abs. i BGB

(OLG Celle Urt.v. 5.7.1989 - 3 tJ 229/BBt

Auskunftsvertrog
- Ver[öhrung, $638 BGB

- Mongelfolgeschoden
{LG Köln Ufi .v.16.2.1989 - 2 0 213/ BBt

Leitsötze (d.Verf.),

l. Ein vertrog, der ouf die Erteilung einer bestimmten Auskunft und
lnformotion gerichfet ist, stellt einen Werkvertrog dor.

2. wird oufgrund fehlerhofter Auskunft ein schödigender Vertrog mit
einem Dritten geschlossen, so veriöhrt dieser Folgeschod"n -g"r.
$638 BGB noch sechs Monoten.

Aus den Gründen:

Der Klögerin steht gegen den Beklogten der verfolgte Schodenersotz-
onspruch nicht zu. Dobei konn dohinstehen, ob der Beklogte der
Klögering oufgrund folscher Auskunfterfeilung zum Schodun"r.ät uur-
pflichtet wöre. Denn ein solcher Schodenersotzonspruch ist gemöß
g638 BGB iedenfolls veriöhrt.

Bei dem zwischen den Porteien geschlossenen Verfrog, der ouf die
Erteilung einer bestimmten Auskunft und lnformotion bezüglich eines
Herrn o. gerichtet wor; hondelt es sich um einen Werkvertrog (vgl.
Polondt, Einführung vor $63]Anm.5. urteilder Kommervom 14.4.l9g8--
2 0 459/87L

Es gilt desholb die 6-monotige Veriöhrungsfrist des $ 638 BGB. Denn bei
dem Schodenersotzonspruch der Klögerin hondelt es sich um einen
solchen noch $635 BGB, nicht um einen solchen ous positiverVertrogs-
vedetzung, der erst in 30 Johren ver[öhrt. Der von der Klögerin gehe;d
gemochte schoden stellt sich zwor ols sogenonnter Mongölfolge-

1cf 9{en dor, der grundsötzlich nicht unter den Schodenbegriff Jes s o1s
BGB föllt. lm lnteresse einer zweckgerechten Anwendung des $ 638 BGB

Leitsötze (d.Verf.),

I . Eine noch zu vermessende Grundstücksfloche ist hinreichend bestimm-
bor, wenn der Vertrog in zulössiger Form ousdrücklich ouf eine ols
Anloge ongerichtete skizze Bezug nimmtund sich dorous die Belegen-
heit des verkouften Grundstücks genou ermitteln lößt.

2. Die,Ver[ö h rungsf rist fü r Sch odenersotzo nsprü che wegen Amtspf I icht-
verletzung des Notors beginnt mii der Kenninis, dJß ein schoden
9,rl.h dle Amtspflichverletzung entstonden ist. Der Umfong ,na Ji"
Höhe des schodens sowie weitere schodenfolgen müssen nicht
bekonnt sein.

3. Ver[öhrungshemmung gemöß $ 852 Abs. 2 BGB wegen schwebender
Verhondlungen setzt vorous, doi] der verpfrichtete liotor Erklörungen
obgibt, die den Geschödigten zu der Annohme berechtigen, e," lJ.re
sich ouf Erörterungen über die Berechtigung von Schodenersotz-
onsprüchen ein bzw. erwerde im sinne einer Befriedigung derAnsprü-
che Entgegenkommen zeigen.

Zum Sqchverholt:

Die Klöger nehmen den beklogten Notor ouf Zohlung von 68.917,72DM
in Anspruch, weil er durch die BLurkundung eines inho-itlich unbesiimmten
und domit unwirksomen Koufverlroges gugen seine Amtspflichten ols
Notor verstoßen hobe.

Aus den Gründen:

D,ie Berufung ist unbegründet. Dos Londgericht hot die Kloge zu Recht
obgewiesen. Eine Amtspflichverletzung les Beklogten lieg-t nicht vor.
Jedenfolls sind etwoige Schodenersotionsprüche äer Kloger ous $19
BNoto gemö0 $$ 19 Abs. I sorz 3 BNoro, es2 Abs. I BGB beieits veriöhrr
gewesen, ols die vorliegende Regreßkloge om 27.11.1987 bei Gericht
einging.
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3. Die spötestens CIm29.6.]983 begonnene und regulör om29.6.1986

obgeloufene Veriöhrungs{rist loflt sich ouch nicht mit der BegrÜndung

verl-öngern, der Beklogte hobe es wöhrend der loufenden Veriöh-

ru n gsf risi pf I ichtwid rig u nterl o ssen, den Rechtsvorg ö n g er d es Klö g ers,

olsJ den Zeugen S., ouf etwoige SchodenersotzonsprÜche und die

dofür geltenJe dreiiöhrige Veriöhrung hinzuweisen. Eine solche

Belehrungspflichtverletzung setzt stets vorous, do{J der Mondont vor

Ablo uf där Veriö h ru n gsf rist ü berho u pt belehrungsbedÜrftig g ewesen

ist (BGH NJW 82, 19821. Dos wor hier iedoch nicht der Foll.

Bereits durch den Feststellungsbescheid vom Moi l9B5 (Bl. 9Z GAI

sowie die nochfolgenden Gewerbesteuermeßbescheide vom Juli

1985, Dezember l9B5 und Jonuor 1986 wor {Ür S. klor ersichtlich, doß

und wie sich die Umwondlung seines Unternehmens in eine GmbH &

Co. KG gewerbesteuerrechtlich ousgewirkt hotte. Schon om 
,l0. 

2.1986

wurde desholb dos Ausscheiden der GmbH ous der KG im Hondels-

register eingetrogen, nochdem bereits im Oktober l9B5 der Gesell-

sc[oftszweck und die Firmo der GmbH entsprechend geöndert wor-

den woren und S. sich eine notorielle Vollmocht hotte erleilen lossen,

um die GmbH ous der KG herouszulösen und die KG selbst per

31.12.1985 zu beenden (vgl. dozu die Beiokten HRB 1320 AG N.).

Unstreitig wurde S. bereits 
.l985, 

olso longe vorAblouf derVeriöhrungs-

frist für Ji" g"g"n den Beklogien gerichieten ErsotzonsprÜche, von

einem n"u"n Steuerberoter steuerlich beroten, wqs ebenso wie die

Inonspruchnohme onwoltlicher Hiife genÜgen muß, eine Belehrungs-

pflichi des olten Steuerberqters Über etwoige g.fgen ihn zu richtende

ilegreßonsprüche und deren Veriöhrung entfollen zu lossen (ebenso

Oö Homm v.3l.lO.l9B4 im Bonner Hondbuch, Rdn' R 822.31'1, Spöth

in Bonner Hondbuch, 968 StBerG, Rdn. B ]033.]3)'

lnsgesomt wor S. desholb bis zum Ablouf der Primörveriöhrung etwoi

gui S.hodenersoizonsprüche gegen den Beklogter om 29.6.1986

iicht mehr seitens des Beklogten belehrungsbedÜrltig, so doß eine

Sekundörhoftung des Beklogien ousscheidet.

Anmerkung:

Dos Udeil des OLG Celle befindet sich in Ubereinstimmung mit den

Urteilen OLG Homm Gl 10/85 : Steuerberotung 1986, 30], des OLG

Fronkfurt Steuerberoiung l9BB, 43 und des LG Hildesheim Gl 1989,130.

Der BGH hot sich bisher nicht zu der Froge geöußert, ob die Berotung

durch den StB der onwoltlichen Berotung hinsichtlich des Wegfolls der

Belehrungspflicht über Fehler in den eigenen Arbeiten und den Lou{ der

Veriö h ru n gsfrist g leichzusetzen ist.

Ät r l.

sind obergewisse Mongelfolgeschöden in den Geltungsbereich des $.635
BGB einzubeziehen, wenn der Folgeschoden mit dem Werkmongel eng

zusqmmenhöngt. Nur bei entfernteren Folgeschöden hoftet der Unter-

nehmerwegen positiverVertrogsverletzung (vgl. Urteil der Kommer o.o.O.

m.w.N.).

Ein solcher enger Zusommenhong zwischen Werkmongel - unrichtige

Auskunft - und Mongelfolgeschoden - Vermögensschoden der Klögerin

- ist vorliegend gegeben. Fehler bei der Erteilung einer Auskunft Über

einen Dritten, die eine entscheidende Grundloge fÜr den Entschluß des

Vertrogsporfners, mit dem Dritten in vertrogliche Beziehungen zu treten,

schoffän soll, entfolten ihre eigentlich Wirkung ols Mongelfolgeschöden,

sie reo lisieren sich o ls Vermögensschöden. Do mit ist der enge Zuso m men-

hong zwischen Werkmongel und Mongelfolgeschoden geknÜpft (vgl.

Kommer-Udeil wie oben).

Die somit geltende 6-monotige Veriöhrungsfrist des S 638 BGB hot mit der

Auskunfterteilung am22.7.1985 zu loufen begonnen. Sie wor bei Kloge-

erhebung löngst obgeloufen'

Zunehmend werden betriebswirtscho{tliche und steuerrechtliche Probleme beim Kouf

von Unternehmen bzw. von Beteiligungen on Unternehmen erkonnt. Gewöhrleistungs-

frogen wurden zunehmend in derzivilrechtlichen Literoturerörtert. ln 2. Aufloge hot nun-

mell. dul. Verlog Dr. otto schmidt KG dos ,,Hondbuch des Unternehmens- und

Beteiligungskoufi" von Hölters, Bouer, Fischer, Purwins, Sedemund, Semler und Weiss

herousgegeben. Dos Hondbuch gibt ousfuhrliche Dorstellungen zur Beweriung und

Finonzierlng sowie zum Vertrogs-, Steuer-, Arbeits- und Kodellrecht. Aktuelle steuerliche

Anderungen - Abschreibborkeit des Firmenwedes, Wegfoll des begünstigten Steuer-

sotzes fui Veraußerungsgewinne - wurden bereits berücksichtigt. Dos Hondbuch

zeichnet sich durch eine gute Gliederung und prögnonte Dorstellung oller Problemfölle

eines Unternehmenskoufs ous. Es enthalt dorÜber hinqus drei Vertrogsbeispiele.

lst ntnwers
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Abfindungsvergleich
- Anwoltskosten

Abtretung
- d. Sieuererstottungsonspruchs
: geschö{tsmößige - $46,4 AO

Allgemeine Auftrogsbedingungen d.Wp
- Ausschlußfrist, $ 9 Abs. 3 Nr. 1

Allgemeine Versicherungsbedingungen

- wissentliche P{lichtuerletzung

- wirksome Vereinborung

Anderkonto
- des Notors

- Verrechnung mif Gebührenforderung

Anlogeberotung
- lmmobilienkouf 1980

- Liquiditötsbelostung
- Pflicht zur -
- Prognosen

- Risiken
: proiizierte Steuervorteile

- Risikobeurteilung d. Anlegers

- Schoden

Arglisteinwond
- gegenüber Veriöhrungseinrede

Auskunftsvertrog
- stillschweigender AbschluD

- Veriöhrung
- Werkvertrog

Bekonntgobe d. Steuerbescheides

- on Mondonlen oder StB

Belehrungspflicht d. StB/Wp/RA
- fehlende Belehrungsbedürftigkeit
: eigene Sochkunde, Zohnorzl
: eigene Sochkunde, Geschöftsmonn
: Nochbeorbeitungsouftrog on Kollegen

Berichtigung (glZ3 1,2 AO)
- grobes Verschulden
: Uberprüfung der Arbeitsergebnisse

d. Mitorbeiters

Beschlognohmeverbot, $ 9Z SIPO
- Buchholtungsunterlogen

Beweislost, s. ouch Dorlegungslost
- Belehrungsp{licht
- Buchungsfehler

Bilonzerstellung

- Dritthofiung
- Frist,0264 HGB
- Grundstücksbewertung, lnformotion

d. Mondonien
- Korrektur {ehlerhofter A{o
- Testoi

Buchholtungsouftrog

- Löschung von Buchholtungsdoten

Dorlegungslost f. Regreßonspruch,
s. ouch Beweislost

- Buchungsfehler

- Schoden

89, 2

89,191

89, 94

89, 42
89, 89

89, 89,218

, 89, 22

89, 12

BB, 22

89,2, 36

89, 156
89, t94

89, 5q
(tsl

89, 72
{LS)

89, 73
89, 73
89, 73
89, 36

(LS)

89,
89,

89, 36
{LSt

89, 50
(LS}

89,36,73

89,216

DATEV-Doten

- Herousgobepflicht
- Ubertrogung ouf Kollegen
* Vernichtung von -
Dritthoftung
- Anwoltsvertrog
- Bilonzerstellung
- Sochwolterhoftung
- ous Testot

Erfolgshonoror

Freie Mitorbeiter
- Abgrenzung Arbeilnehmer

Frislenkontrolle
- Ausgongskontrolle, Fristenkontrollbuch
- Arbeitsgerichtsverfo h ren

- Brie{umschlog, Zustellungsdotum
- Form d. Fristnotierung
- Fristenkontrollbuch

- Frisiversöum nis, unverschuldete
: Anweisung on Bürokrofl
: mündl. Anweisung
: bei Beförderung der Post durch Hilfskrö{te

- Nichtobgobe eines Schriftsotzes

Herousgobepflicht d. StB
s. o. Zurückbehohungsrecht
- d. DATEV-Doten

- Konkurs d. Mondonten

Honororonspruch
- bei Anschlußkonkurs

- Beweislost f. Gebührenrohmen
- Dotenübertrogung, 5 32 StBGebV
- Erfolgshonoror
- Gebührenrohmen
: neue Umsotzsteuererklörung

- Gegenslondsweri
: Anerkennungsverfohren f.

StB-Gesellschoft
- Honororyorschuß, Rückzohlung
- ordnungsgemöDe Honororrechnung,

Unterschrift
- Pouscholhonoror, $14 StBGebV
- Rückforderungsonspruch $812 BGB
- Sochverstöndigengutochten
- des Wirtschoftsprü{ers
: Anwendung der StBGebV

- Zeitgebühr

lnvestitionszuloge
- für Teilherstellungskosten

Kousolitöt

- witschoftliche Vorteile be'
steuedichen Nochteilen

Klogeschrift

- ordnungsgem. Unterschrift

Konkursverwolter; Hoftung des
- Betriebsfortführung
- Unienichtung über wirtschoftl. Loge
- Verteilungsverfohren bei Mosseschuld,

neue Rechtsprechung

Kosten d. FG-Prozesses
- Kostenpflicht d. SiB.

Kündigung des Mondots
- ous wichtigem Grund

89, 72,196

89, I 89
89, 39
89, 39

aJ

95
3

45

89,
89,
89,
89,

89,

89, 94
89,172
89,166
89,167
89,166

89,166
89,169
89,166
89,169

89, 33
89, 34
89, 41
89,14s
89, I t6

sende Schoden ein einheitlicher ist und nichi etwo die Summe ver-
schiedener Einzelschöden, für die ieweils gesondede Ver[öhrungsfristen
gelten. Die Veriöhrung des gesomten Schodens beginnt oiso mitäer Ver-
wirklichung des hoftungsbegründenden Totbestondes, olso entspre-
chend den obigen Dorlegungen bereits donn, sobold sich die Veimo-
gensloge des Anspruchstellers obiektiv verschlechtert hot (vgl. Spöth,
o.o.o., Rdn. B1006 m.w.N.). Auf den Zeitpunkt, zu dem die den Gesomt-
schoden ousfüllenden Einzelschöden entstonden sind, kommi es olso für
die Veriöhrungsproblemctik nicht o n.

Donoch begonn hier die Ver[öhrung zu dem Zeitpunkt, ols entsprechend
dem Rot des Beklogten die GmbH & co. KG gegründet und ins Hondels-
register eingetrogen wurde, olso spötestens om 29.6.1983. Soweii der
Kloger demgegenüber unter Hinweis ouf die oben bereiis genonnte
Enischeidung des Bundesgerichtshofs vom 22.2.1979 (NJW 7b,1s3o :
BGHZ 73, 3631 sowie ouf weitere gleichortige Entscheidungen des
Bundesgerichtshofs die Auffossung vJrlritf, doß"hier die Verlahöng erst
frühestens mit der Bestondskroft der Gewerbesteuermeßbescheidä von
Ende l9B5 und Anfong 1986 begonnen hobe, konn ihm nichi.gefolgt
werden. lm vorliegenden Folle geht es - ondere ols in der zitierten BGH-
Entscheidung - nicht um irgendwelche Fehler des Beklogten, die mög-
licherweise zu einer folschen und erst spöter offenboi gewordenä
Steuerfestsetzu n g gef ü h rt h o ben; d ie G ru ndsteuermeßbesch;ide sin d o ls
solche unsireitig in Ordnung. Vorgeworfen wird dem Beklogten vielmehr;
eine sich steuerlich u ng ünstig o uswirkende Gesel lschoftsform em pfoh len
zu hoben. Allein im Wirksomwerden der (ongeblich) ungünstigen Gesell-
schoftsform liegt ober bereits der Schoden. Blreits domit ist dJr hoftungs-
begrÜndende Tqtbestond obgeschlossen. Derfolsch Berotene ist bereits in
dem Augenblick in einer Schodenersotzonsprüche ouslösenden Weise
geschödigt, in dem er oufgrund des folschen Rotes die steuerschödliche
Gesellschoftsform wöhlt und nunmehr den zwongslöufig dorous folgen-
den negotiven sieuerlichen Konsequenzen nichi mehientrinnen känn.
Bemerkt er schon unmifl'elbor noch dem Wirksomwerden der neuen
Gesellschoftsform deren Steuerschödlichkeit, so konn er ohne weiteres
und noch vor dem Erloß irgendwelcher Steuerbescheide sogleich Fest-
stel lu n gs- u n d/oder Freistel I u n gsklo g e gegen sei nen Steuerb.-eroter, der
ihn folsch beroten hot, erheben. lsi dos ober richtig, so muß zum gleichen
Zeitpunkt, olso mit dem Wirksomwerden der neJen Gesellschäftsform,
ouch der Louf der Veriöhrungsfrist für etwoige Regreßonsprüche gegen
den Steuerberoter beginnen. soweif donnln dei Folgezeit nochle'rilge
Steuerbescheide erg ehen u n d/oder weitere f in o nziel I no chtei I ige Fol gän
der neuen Gesellschoftsform eintreten, hondelt es sich um dJn beieits
eingetretenen Schoden ousfüllende Einzelschöden, die für den Louf der
Verföhrungsfrist ohne Bedeutung sind.

89, 2s
25, i3089,

89, 28
89, 30

89, 95
89,202

89,

B9

r89
t89

34
l84
r94
r09
llt
lil

89,176

8? r00

89,17s

89,133

89, 87

89,109

89, 34
89, 34

89
B9

aa
aa

R9

89,
89, 2
89,202
89, 95

89, 36
{LS}

89, 30
89,203
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- Berotungsstellenleiter, Steuerfochgehilfe
: Einkünfte ous selbstöndiger Tötigkeit,

918 ESIG
: Holbtogsiöiigkeit, I23 Abs. 3 StBerG

Mondontengelder
- Anderkonto des Noiors

- Venechnung mit GebÜhrenforderung

Mondontenunlerlogen
- Beweislost d. Ubergobe

- Rückgobe der -
Miwerschulden
- Risiken bei KoPitolbeteiligung

- Rundschreiben d. StB

- überlegene Sochkunde d. StB.

Nochbesserung

- Kosten der -, 5 633 Abs. 3 BGB

Notor
- Anderkonto

- Belehrungspflicht
: über Versteuerung eines Spekulotionsgewinns

- Bestimmtheii d' zu v-ermessenden GrundslÜcks

- Dorlehensouszohlung ohne erstrongige

Grundschuld
- Eioenverontwortlichkeit
- Ertiilun g ei ner vollsireckbo ren Aus{ertig ung

: Prüfung moierieller Frogen

- Hinzuziehung von Mitorbeiiern

Proxiswert
- Abschreibung eines erworbenen -
- 101öhrige Umiotzbeteiligung, Beweriungsrecht

Prospehhoftung
- d. Treuhönders

- Verlöhrungsbeginn

Provisionsgeschöfte

- Versicherungsschutz

Rechtsonwolt

- Frisienkontrolle, Arbeitsgerichisverfohren

Rechtsbeistond

- Konkurs des -
- )ozrelol mtt Änwoitsrroiur

- Zuverlössigkeit
Rechtsberotung/Rechtsbesorgung

- Geschöftsmößigkeii
- Krediiberotung
- Pflichr zur Hinzuziehung eines RA

- Sonierungsverhondlungen
- durch Steuerberoter

- durch Wirtscho{tsPrÜfer
: Abfossung d. Koufuertroges
: Verkoufsverhondlungen

Rundschreiben d. StB

Sochwolterhoftung

Sochverstöndiger
- Abweichung-von Sochversiöndigengutochten

Schoden

- Anlogeberotung

- Anwoltskosien b. Abfindungsvergleich

- Dorlegungslost
- bei Fomilienunternehmen

- Geldbuße/-strofe
- erskongige Grundschuld

- bei verbundenen Unternehmen

- unrechtmößiger Vermögensvorteil

Sozietöt
- Anwoltsnoior u. Rechtsbeistond

- Außenprü{ung d. unzustöndiges FA

- Gewinnfeststellungsbescheid on einen Sozius

- Gewinn{eststellungserklörung

Steuerberoter

- Einirogung im Hondelsregisier

Steuerberoter-GmbH
- Berufsbezeichnung,,Steuerberoter"

eintrog ungsfö h ig

- eines Beru{sverbondes

Steuerberotungsgeselz
- 523 Abs.3
: Holbtogstötigkeii

- 957
: Wirtscho{tsberotu n g,

An logenem pfeh lung

Steuerberolungsvertrog
- Auflösung des -
: fristlose Kündigung

- lnholt des -
- Löschung von Buchholtungsdoten

- Möngelbeseitigung
- Pflichi zur ollgemeinen Rechtsberotung?

Sleuergestoltungsberotung
- *egen Anderung der Steuerrichtlinien

- Beroiung zu geseizeswidriger Proxis

- Einbringung einer Einzelfirmo in eine GmbH

- unentgeltliches Wohnrechi

Steuerverkürzung, $ 328 AO
- durch Steuerberoter

Treuhänder

- Anderkonto des Notors

- Bouherrengemeinschoft, zustonde gekommene

- Belehrung über steuerl. Risiken

: Wissensvorsprung d.TH

- Honororonspruch d. -
: bei Minderwohnflöche

- Plonungsönderung

- Prosoekthofiuno d. -
- Prüfung boutechnischer Frogen

- Schoden

- Versicherungsschutz

Unlerschrift

- Honororrechnungen
- Klogeschrift

Veriöhrung, $12 WG
- Beginn

- Veriöhrungshemmung, 012 ll

Veriöhrung, $51 BRAO

- Anologie zu $ 852 Abs. 2 BGB

- Wiederholung der Einrede

Veriöhruns ($68 StBerG, $51o WPO)

- Bälehrungspflicht über eigene Fehler

und Veriöhrungsvorschrifi (Sekundöronspruch)

: Anloß zur Prüfung u. Belehrung
: Beginn d. Belehrungspflicht
: keine Belehrungspflicht

- Kenntnis d. Fehlers und d. VeriÖhrungsloge

- Unkenntnis über Veriöhrungsvorschrift
: Mondqtsende, neuer Sieuerberoter
: Nochbeorbeitungsouftrcg on Kollegen
: schuldhofte Verleizung der -

- Veriöhrungsbeginn
: Ablouf d. Festsetzungsveriöhrung

89,122

89,202

89, IB9
89, rB9

89,50,73
(LS}

89, IB5
89, 73

89, I 16

89, 50
ILS)

89, 72
89,108
89,108
89,108

50
/1

B9
89

89,184

84
84

89,
89,

89,122

lichen Beroters möglicherweise pflichtwidrig und schodenverurso-

chend gewesen sein.

Den vorgenonnten Anforderungen ist dos Vorbringen des Klögers

zu keineä Zeitpunkt gerecht ge.worden. Er hot sich von Anfong on

do rorf besch rd n kt, d'ä o n geblich fuh lerhofte Berotun gsleistun gs des

Beklogten mit einzelnen firionziellen Nochteilen zu begrÜnden; Über

die m'iderGmbH & Co. KG zweifellos ouch verbundenen Vorteile, die

der Beklogte u.o. in seinen Schriftsötzen vom 12.l'und 7.4.1989

teilweise därgestellt hoi, mocht der Klöger indessen keine nochvoll-

ziehboren urid umfossenden Angoben. lnsgesomt ist sein Vorbringen

desholt unsubstontiiert und domit unschlÜssig'

2. U nobhöngig dovon, doß ein ersotzp{lichtiges Beroiungsverschulden

des Beklogten schon nicht ousreichend dorgeton isi, wören etwoige

Anspruche S. gegen den Beklogten ouch veriöhrt'

Gemöß $ 68 StBerG veriöhren ErsotzonsprÜche gegen Steuerberoter

Äö"f rOfiig ,,in dreiJohren von dem Zeitpunkt on, in dem derAnspruch

en]stonden istl und zwor unobhöngig dovon, ob und wonn der

Ersotzberechtigie vom Schoden und/oder dem Schodiger Kenntnis

ertongt (BGH 
"Nlw 

79,1550, BGH Gl B/82:ZlP 1982,451 m.Anm.

GröfJ NJW 82,1285,12861. Mofigebend ist olso fur die Veriöhrung

ollein die Froge,wonn der regreßw;ise geltend gemochte Schoden im

Sinne des $ l9B BGB oblektiv entstonden ist. Entstonden isi donoch ein

Schoden stets donn, wenn sich die vermögensloge des Geschodigten

infolge des schödigenden Ereignisses verschlechtert hot und der

Gerlhodigte in der-Loge ist, seinen Anspruch wenigstens im Wege

einer FeststellungsklogJ gerichtlich geltend zu mochen (vgl' BGH

o.o.O.). Wird -,,iiu niä im"vorliegendän Folle - geltend gemocht, doß

ein Steuerberoter zu Unrechi eine bestimmte Beiriebs- oder Vertrogs-

gestoltung ols sieuerlich gÜnstig bezeichnet hot, so beginnt die Ver-

i6lrr;n ön dorors folglnden S.hod"nersotzonspruchen in dem

Äug"n"bli.ln von dem o5 der Mondont entsprechend dem Rot des

Steuerberqters gehondelt und dodurch seine Vermögensloge ver-

schlechtert hot, 
-olso 

mit qnderen Woden, sobold in Vollzug. der

Berotung in tqtsöchlicher und rechtlicher Hinsicht neue Sochverholte

geschoff-en sind (vgl. Spöth in Bonner Hondbuch der Steuerberoiung,

ö6g, ndn. B 1006 u;d B lOl2.l mit Rechtsprechungsncchweisent Gröfe/

Suhr, die Hoftung des Steuerberoters, Seite 1OB; Gehre, Steuerbero-

fungsgesetz, g6ä, Rdn. 9; BGB-RGRK-Johonnsen, $198, Rdn. 14;

Soeirg"el-Siebert, BGB, $198, Rdn.24; Messmer DSIR 1976,295; OLG

Korlähe SIB1977,257l.Dabei ist zu beochten, doß im Veriöhrungs-

recht der Grundsotz der Einheitlichkeit des Anspruches gilt und des-

holb der ous einer zum Regreß verpflichtenden Hondlung erwoch-
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: Betriebsprüfung
ollgemein

: Folgeschöden
: Gesellschoftsgründung
: Kopiiolonloge
: Koufuerirog
: Konkurs

- Veriöhrungshemmung
: Verhondlungen
: Verlust der Z b-AfA
: Zohlung d. Steuer

Veriöhrung, Schodenersotzonspruch
(051o WPOI
- vorvertroglicher Regreßonspruch
- Sieuerberotun g d.,,N u r-Wirtschoftsprüfer/

Veriöhruns (9638 BGB)
- Mongelfolgeschoden

= noch {ehlerhofter Auskunft

Veriöhrung,9852 BGB, 82 KO
- Kenntnis des Schodens
- Kenntnis des Vertreters
: Verhondlungen

- Verjöhrungshemmung, 0 852 Abs. 2 BGB
:,,Einschlofen" von Verhondlungen: Meinungsoustousch

VerschuldEn

- durch Kollegiolgerichtsentscheidung

Verschwiegenheit
- Konkurs d. Mondonten
- im Kündigungsschutzprozeß

Versicherungsschutz

- Anerkenntnisverbot

- Anzeigepflichtuerlotzung
- Bindungswirkung d. Hoftpflichturteils
- wissentl. Pflichtverletzung
: verdeckte Provisionsonnohme

= Zohlung vor Fölligkeit
- Relevonzrechtsprechung
- Trennungsprinzip Hoftpflicht-/Deckungsprozeß
- lreuhondtötigkeit
- Verjöhrung, g12 WG
Vollmocht
- Hondeln ohne -
Vorteilsousgleich

- Anlogeberotung

Vorvertroglicher Regreßonspruch
- Veriöhrung des -
Werkverlrog
- Auskunftsvertrog

Wettbewerbsverbot
- Sittenwidrigkeit
- noch Ubertrogung d. Proxis

Wiedereinsetzung
- Büroversehen d. Stb/Wp/RA
: Hilfskrafre

= Nichtobgobe eines Schriftsotzes
- Fristenkontrolle

= Anweisung on Bürokroft
: im Arbeitsgerichtsverfohren
= Briefumschlog, Zustellungsdotum
= Form d. Fristnotierung
: Fristenkonhollbuch

- Fristwohrung
: durch Hilfskröfte

- Gloubhoftmochung
= eidesstottl. Versichorung

Wirtschoftsprüfer
- Befongenheit, S 319 HGB
- Verdocht d. Vermögensverfolls

Wp-GmbH
- Durchgriffshoftung d. Geschöftsführers

Zurückbehohungsrecht
- on Arbeitsergebnissen
- Beweislost

- on DATEV-Doten

- on Houptobschlußübersicht und
Umbuchungsliste

- Konkurs des Mondonten

Zustellung

- on StB oder Mqndonten
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89 Hoffung des Steuerberolers
- Unrichtige Unternehmensform

- Belehrungspflicht über Fehler in den eigenen Arbeiten
und den Louf der Veriöhrungsfrist

- Berotung durch einen neuen StB
(OLG Celle tJfr,v.19.4.1989 - 3 tJ lS7/BB)

88, 22

B? 50
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89, 72

89,
89,

B4

84

36
(LS)

Leitsötze (d.Verf.l'

1. Behouptet der Mondont über die richtige Unternehmens{orm fehler-
hoft beroten worden zu sein, muß er ollä wirtschofflich foßboren Vor-
und Nochteile dorlegen.

2. Die Veriöhrung von schodenersotzonsprüchen gem. s68 StBerG
beginnt mit,,Berotungsvollzug" durch den Mondonten, d. h. sobold in
totsöchlicher und rechflicher Hinsicht neue sochverholte geschoffen
wurden. Hier, unrichtige Gesellschoftsform mit wirksom,,,ierden der
Gesellschoft.

3. Beleh.rungspflichtdes stB über Fehler in den eigenen Arbeiten und den
Lo uf der Veriö h ru n gsf rist entfö I lt, so bo ld der MJndo nt von ei nem neuen
StB beroten wird.

Aus den Gründen:

Soweit sich der Klöger vorsorglich ouf die obgetretenen Ansprüche s.

:ry2tf istseine Klogewegen unzureichender Dorlegungen zu den ongeb-
lich durch die Gründung der GmbH & co. KG eiri eätenen widschofr-
lichen Nochteilen und ollemol wegen veriöhrung inbegründet. .

l. Do die Grundung einer GmbH & co. KG bekonntermoßen mit
komplexen wirtschoftlichen und steuerlichen Folgen verbunden ist, und
zwor teils vorteilhoften und teils nochteiligen, känn eine Regreßk1oge
wegen ongeblich fehlerhofter Berotung über die richtile Untär-
nehmensform nicht ollein domit begrr;ndlt werden, die eÄpfohlene
y1d fonn ouch.gewöhlte UnternehÄensform hobe iiur"n oder ienen
Nochteil zur Folge gehobf. vielmehr gehöf es zur schlüssigen dog"-
begründ^ung und ist nicht - wie es de;Köger meint - ein problem des
rechtm ößig en Altern otiwerh o ltens oder d Jr Vortei lso usg leich u n g, do0
der Regreflklöger im einzelnen sömtliche wirtschoi'lich foß"bqren
Auswirkungen der ongeblich fehlerhoft gewöhlten unternehmensform
dorlegt, olso sowohl dlr vor- ols ouch liocht"ile. Nur wenn donn per
soldo die Nochteile die vorteile überwiegen, konn die Berotungs-
leistu n g des f ü r d ie reo I isierle U ntern eh me"ns-Ru.htsform vero ntwort-
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Gl Leirsöue

Hoftung des Steuerberoters /
Veriöhrung des Regreßonspruches, $ 68 StBerG /Veriöhrungsbeginn

Entgeht dem Mondonten wegen fehlerhofter Berotung im Zusommen-

hong mit dem Abschluß eines notoriellen Koufvertroges eine lnvestitions-

zuloge, so beginnt die dreiiöhrige Veriöhrungsfrist für den Regreß-

onspruch om Toge des Abschlusses des Notorvertroges'
(LG Münster Urt.v.4.l.1989 -7 O 526/88l

Frist zur Erstellung des Johresobschlusses, 9264 HGB

Auch kleine Kopitolgesellschoiten i. S. des S 264 HGB müssen den Johres-

obschluß noch Möglichkeit innerholb drei Monoten oufstellen. Die Frist

konn nicht durch die Sotzung generell ouf sechs Monote verlöngert

werden.
(BoyObLG, Beschl.v. 5.3.1987 - 3229/Bh AG l9BB,lB)

Einkünfte des Mitorbeiters eines Lohnsteuerhilfevereins

Ein für einen Lohnsteuerhilfeverein im freien Mitorbeiterverhöltnis tötiger

Berotungsstellenleiter {$ 23 Abs. 3 StBerG) erzielt keine EinkÜnfie ous

selbsiöndiger Arbeit im Sinne des $lB Abs. I ESIG.

(BFH Urt.v,10.12.1987 - lV R 176/85, STEUER-TELEX 0915 : LExinform 00812491

Korrektur einer fehlerhoften AfA ($Z Abs. 4 ESIG)

Hot der Steuerpflichtige einen u nzutreffenden Vom h u ndertsotz gewö h lt,

so ist der Bilonzonsotz in den dovon betroffenen Schlußbilonzen zu

berichtigen. Eine Feh lerberichtig u ng ist iedoch do n n nicht geboten, wen n

sich deiFehler in den folgenden Johren durch Ansotz des zutreffenden

AfA-Sotzes von selbst oufhebt. Dies hot der BFH für den Foll entschieden,

doß der Steuerpflichtige eine zu geringe AfA ongesetzt hotte und diese in

einem Johr erfolgswirksom nochgeholt werden sollte. Dos gleiche gilt fÜr

den Foll der lnonspruchnohme einer zu hohen AfA, denn ouch insoweit

gleicht sich der Fehler durch den Ausfoll von AfA im Wege höherer

Gewinnreolisierung in den Folgeiohren ous.
(BFH Urt.v.ll .12.1987 - lllR266/83, STEUER-TELEX llll : LEXinform 00812931
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Hoftung des Steuerberolers
- U n richtige U nternehmensform

- Belehrungspflicht über Fehler in den eigenen Arbeiten
und den Louf derVeriöhrungsfrist

- Beroiung durch einen neuen StB
(OLG Celle Urt.v. 19.4.1989 - 3 U 157/BBl

Hoftung des Notors
- Veröußerung eines noch zu vermessenden Grundstücks
- Bestim mtheitserfordern is
- Ver[öhrung von Schodenersotzo nsprüchen

gemöß $$19 Abs.l Sotz 3 BNotO,852 Abs. I BGB
{OLG Celle Urr.v. 5. 7.1989 - 3 U 229 /881

Hoftung des Steuerberqters
- Veriöhrung von Schodenersotzonsprüchen $68 StBerG
- Ver[ö hrungsbegin n : Schlußbesprechung

- Einwond unzulössiger Rechtsousübung
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Auskunftsvertrog
- Veriöhrung, $ 638 BGB

- Mongelfolgeschoden
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